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1. Einleitung 

Räumliche Verhältnisse ändern sich eben-

so, wie sich die Gesellschaft, die Wirtschaft 

und die Technik verändern. Die räumlichen 

Entwicklungen verlaufen jedoch nicht im-

mer wie gewünscht. Es gilt, nachhaltig und 

über einen längeren Zeitraum zu denken 

und zu planen; die kurzfristigen gesell-

schaftlichen und wirtschaftlichen Ansprü-

che unserer schnelllebigen Zeit in eine 

langfristige Strategie einzubinden.  

Das Örtliche Entwicklungskonzept ist ein 

raumplanerisches Instrument, das die 

grundlegenden Ziele der Stadtentwicklung 

für die nächsten zehn bis fünfzehn Jahre 

festschreibt. Es ist in der Hierarchie der Ins-

trumente dem Flächenwidmungsplan und 

dem Bebauungsplan übergeordnet und be-

inhaltet Vorgaben für diese: Wo soll künftig 

die Siedlungsentwicklung voranschreiten? 

Wo sind Bereiche, die freizuhalten sind? 

Welche baulichen Qualitäten sollen lang-

fristig gesichert oder noch ausgebaut wer-

den? Unter welchen Voraussetzungen kann 

Bauland erweitert werden? Etc.

Das Örtliche Entwicklungskonzept der Kur-

gemeinde Bad Sauerbrunn soll daher eine 

gemeinsam erarbeitete Richtschnur für die 

Zukunft sein, an der raumwirksame Pla-

nungen festgemacht werden können und 

die es ermöglicht, das Wichtige vom Dring-

lichen zu unterscheiden.

Dazu wurden die Ausgangssituation ana-

lysiert und Ziele für unterschiedliche 

Sachbereiche formuliert (siehe Kapitel 2). 

Aufbauend auf der Analyse wurden Stär-

ken, Schwächen und Ziele im Rahmen von 

Gesprächsrunden vor Ort diskutiert und 

schließlich ein Leitbild erarbeitet, das für 

die nächsten zehn bis fünfzehn Jahre Gül-

tigkeit haben soll. 

Die wesentlichen Eckpfeiler der baulich-

räumlichen Entwicklung sowie raumbe-

deutsame Maßnahmen wie Siedlungs-

grenzen, Eignungszonen, etc. sind im 

räumlichen Leitbild (siehe Kapitel 3) sowie 

im Entwicklungskonzept (siehe Kapitel 4) 

festgeschrieben.
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Orte und Städte sind funktional zusammen-

hängende Räume, die intuitiv als solche er-

lebbar sind. Sie sind Identi昀椀kations-, Hand-

lungs- und Lebensraum für die Menschen, 

die darin wohnen und arbeiten. Diese 

„Lebenswelten“ können gestaltet werden 

– heutigen und nachfolgenden Generatio-

nen Raum zur Erfüllung ihrer Bedürfnisse 

bieten. Die Schonung und Bewahrung un-

serer Lebensgrundlagen hat dabei oberste 

Priorität.

Warum ein Entwicklungskonzept?

Ein Örtliches Entwicklungskonzept ist 

ein vorausschauendes, strategisches Pla-

nungsinstrument das dazu dient, die we-

sentlichen Eckpfeiler der baulich-räumli-

chen Entwicklung der Gemeinde für die 

nächsten zehn bis fünfzehn Jahre aufzuzei-

gen. Gemäß den Bestimmungen des Lan-

desentwicklungsprogrammes Burgenland 

(LEP 2011) sind vor allem die räumlich wirk-

samen Zielsetzungen einer Gemeinde fest-

zulegen, die in weiterer Folge ihren Nieder-

schlag in konkreten Maßnahmen sowie in 

den Planungsinstrumenten der Ordnungs-

planung (Flächenwidmungs- und Bebau-

ungsplanung) 昀椀nden. 

Ein Örtliches Entwicklungskonzept kann 

dabei helfen, die Gemeinde geordneter, 

strukturierter und nachvollziehbarer zu 

entwickeln. Beispielsweise kann bei einem 

Bauansuchen oder einem Antrag auf Um-

widmung rascher und einfacher Auskunft 

gegeben werden: Ist der Wunsch nach der 

Widmung eines Grundstückes in Bauland 

erfüllbar? Ist ein Bauvorhaben genehmi-

gungsfähig? 

Entscheidungen sind damit besser zu argu-

mentieren und Planungen mit mehr Rechts-

sicherheit verbunden. Individual anträge 

lassen sich in ein gemeinsames Ganzes ein-

binden. Für die Bevölkerung entsteht eine 

besserere Nachvollziehbarkeit und Klarheit 

bei raumplanerischen Maßnahmen. 

Rechtliche Grundlagen

Nach dem Bundesverfassungsgesetz sind 

alle Belangen der räumlichen Entwicklung 

einer Gemeinde im eigenen Wirkungs- und 

Aufgabenbereich dieser Gemeinde. Die 

Kommunen verfügen über Instrumente der 

Ordnungs- und Entwicklungsplanung, um 

den Ort im Interesse des Gemeinwohles 

sowie im Sinne der nachhaltigen Sicherung 

der natürlichen Lebensgrundlagen zu ge-

stalten. 

Der Gemeinderat hat dabei eine wichtige 

Funktion inne. Er ist für die Erstellung und 

Beschlussfassung der örtlichen Raumpla-

nung zuständig. Seine Aufgabe ist es, un-

terschiedlichste Interessen gegeneinander 

abzuwiegen (Wirtschaft, Umweltschutz, 

Verkehr, ...) und die Entwicklungen so zu 

lenken, dass insbesondere auch das Inter-

esse der Gemeinschaft berücksichtigt wird 

(= öffentliches Interesse).

1.1 Aufgabenstellung und Ausgangssituation
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Die Bürger stehen dabei auf zwei Seiten der 

Planung. Einerseits sind sie Auslöser von 

Entwicklungen und Planungen (z. B. jemand 

strebt eine Umwidmung an) und möchte 

bei der Verwirklichung des Vorhabens kei-

ne Steine in den Weg gelegt bekommen. 

Andererseits sind sie Betroffene von Pla-

nungen in der Gemeinde. In dieser Position 

wollen sie eine Planung, die ihre Lebens-

qualität erhält oder erhöht und sie vor un-

angenehmen Entwicklungen schützt.   

Planung als (Lern-)Prozess

Unser Lebensraum ist Ergebnis und Abbild 

vieler kleiner Einzelentscheidungen. Ein Ort 

wird durch öffentliche und private Kräfte 

gestaltet – auch durch die Menschen, die in 

diesem Raum leben, ihn täglich nutzen und 

damit prägen. Ortsentwicklung kann daher 

nur schwer von oben herab angeordnet 

werden, sondern ist eine Gemeinschafts-

aufgabe und ein permanenter Prozess. 

Abbildung: Funktionsweise des Örtlichen Entwicklungskonzeptes

Individualanträge GEMEINDERAT Reagieren

Planungen ohne Örtlichem Entwicklungskonzept

Planungen mit Örtlichem Entwicklungskonzept

Individualanträge

GEMEINDERAT

Überprüfen

Planungsziele 
de昀椀niert im Örtlichen Ent-

wicklungskonzept

Agieren

ggf. Kurskorrektur

- langfristiger Planungshorizont

- Planungs- und Rechtssicherheit

- Nachvollziehbarkeit

- Kontinuität der Entscheidungen

- Etc.
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Unter Berücksichtigung aktueller Planun-

gen und Projekte ist es Ziel der örtlichen 

Entwicklungsplanung, in Zusammenarbeit 

mit GemeindevertreterInnen und Stakehol-

dern eine realistische – das heißt realisier-

bare – Leitlinie für die Entwicklung einer 

Gemeinde zu erarbeiten. Dabei gilt es zum 

einen, positive Entwicklungen zu fördern. 

Zum anderen sollen negative Effekte für 

die betroffenen Bürgerinnen und Bürger 

sowie für den Lebensraum vermieden wer-

den. Planung wird dabei als kontinuierli-

cher Prozess verstanden.   

Zur Erarbeitung dieses Örtlichen Entwick-

lungskonzeptes  wurde ein dreistu昀椀ger 

Prozess zugrunde gelegt: In der ersten Pha-

se ging es um die Analyse der Ausgangs-

situation und Aufbereitung relevanter 

Grundlagendaten wie z.B. Abschätzung der 

demogra昀椀schen Entwicklung, Erhebung 

leerstehender Grundstücke und Formulie-

rung zentraler Fragestellungen. In der da-

ran anknüpfenden „Ideenphase“ wurden 

Entwicklungsschwerpunkte formuliert und 

ein räumliches Leitbild erarbeitet. In der 

„Ergebnisphase“ wurden sämtliche Inhalte 

aus der bisherigen Bearbeitung und Diskus-

sion re昀氀ektiert und zu einem konsistenten 

Entwicklungskonzept entsprechend den 

Vorgaben der Landesplanung bzw. des 

Raumplanungsgesetzes zusammengefasst. 

Aufgrund des gemeindeübergreifenden, 

zusammenhängenden Siedlungsgefüges 

stellte die Abstimmung mit den Nachbarge-

meinden Pöttsching und Wiesen einen wei-

teren Planungsschritt dar. Es wurden nach 

erfolgter Abstimmung Entwicklungsüber-

legungen (ohne Rechtsverbindlichkeit)  für 

jene Siedlungsbereiche eingetragen, die 

bereits auf Nachbargebiet liegen, jedoch 

dem Siedlungskörper von Bad Sauerbrunn 

zugeordnet werden können. 

Gemäß dem Bgld. Raumplanungsgesetz (ab 

2019; als Entwurf vorliegend)  sind grund-

sätzliche Aussagen zu trefen u. a. über: 

1. die Stellung der Gemeinde in der Region 

und von überörtlichen Funktionen;

2. die abschätzbare Bevölkerungs- und 

Wirtschaftsentwicklung samt abschätzba-

rem Baulandbedarf;

3. die angestrebte Siedlungsentwicklung;

4. die Sicherung eines wirksamen Umwelt-

schutzes;

5. die Hauptversorgungs- und Hauptentsor-

gungseinrichtungen;

6. die erforderlichen kommunalen Einrich-

tungen sowie Einrichtungen des Gemein-

bedarfs;

7. die erforderliche Ausstattung der Ge-

meinde mit Erholungs-, Sport- und sonsti-

gen Einrichtungen;

8. Bereiche die von jeglicher Bebauung frei-

zuhalten sind sowie die Festlegung von Ge-

bieten, die zur Erhaltung der freien Land-

schaft von Bebauung freizuhalten sind;

9. die verkehrliche Erschließung und Mobili-

tätsgrundsätze und

10. mögliche interkommunale Kooperati-

onsmöglichkeiten.

1.2 Planungsprozess und -grundsätze
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ToDo's

 : Grundlagenerhebung 

(Baulandreserven, Leerstand, 

Bevölkerung, Naturraum etc.)

 : De昀椀nition von Zielen und 

Grundsätzen

 : Räumliche Zonierung

Termine

 : Besprechungen mit 

Gemeindevertretern

Ergebnisse

 : Grundlagenbericht

 : Gebietstyptenplan

 : Plan Baulandreserven inkl. 

Leerstand

 : Plan Freiräume und 

Schutzgebiete 

Zeitrahmen

März bis Juni 2018

  1_Grundlagenphase               2_Ideenphase                     3_Ergebnisphase

ToDo's

 : Formulierung von 

Entwicklungsschwerpunkten

 : Einbeziehen von  

Fachleuten zu Sachbereichen

 : Erarbeitung eines räumlichen 

Leitbildes

Termine

 : Besprechungen mit 

Gemeindevertretern

 : Abstimmung mit 

Nachbargemeinden

 : Diskussion im Gemeinderat

 : Diskussions- und 

Infoveranstaltung für 

Interessierte 

Ergebnisse

 : Räumliches Leitbild 

 : Erläuterungsbericht 

Zeitrahmen

Juli bis Oktober 2018

ToDo's

 : Zusammenführung der 

Diskussion der Ideenphase 

 : Strategische Umweltprüfung

 : Fertigstellung 

Entwicklungskonzept (Plan  

und Bericht)

 : Beschlussfassung

 : Publikation

Termine

 : Besprechung mit Experten  

der Landesbehörde

 : Präsentation und 

Beschlussfassung im 

Gemeinderat 

Ergebnisse

 : Örtliches Entwicklungskonzept 

(Endbericht mit Plänen)

 : Veröffentlichung

Zeitrahmen

November 2018 bis Feb 2019

Fachplanungen 

und -konzepte

Aktuelle Bauvorhaben 
und ProjekteFachplanungen 

und -konzepte

Konkrete Maßnahmen 
und Projekte

Fachplanungen 

und -konzepte

Flächenwid-
mung sowie 
weiterführen-
de Planungen 
und Konzepte

Empfohlene weitere Vorgehensweise: 

Fortführung und Weiterentwicklung des 
ÖEKs sowie des Dialoges z.B. in vertiefen-
den Workshops und Diskussionsrunden. 
Bei Bedarf: Anpassung der Entwicklungs-
ziele und erneute Beschlussfassung im 
Gemeinderat.
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2. Sektorale Grundlagen 

Bei der nachfolgenden Analyse und Be-

standsaufnahme werden die wesentlichen 

baulich-räumlichen, wirtschaftlichen, so-

zialen, ökologischen und kulturellen Gege-

benheiten erhoben und für die jeweiligen 

Sachbereiche dargestellt. Ziel ist die Erfas-

sung wichtiger Rahmenbedingungen und 

Herausforderungen, um daraus Ziele und 

Maßnahmen für die weitere Entwicklung 

der Gemeinde zu erkennen. 

Themenbereiche dazu sind:

 : Lage in der Region; überörtliche  

Festlegungen 

 : Bevölkerungsstruktur und -entwicklung

 : Baulandreserven und Baulandbedarf

 : Ortsbild und Siedlungsentwicklung

 : Freiraum, Umwelt und Schutzgebiete

 : Nahversorgung, Wirtschaft und  

Tourismus

 : Soziale und technische Infrastruktur 

sowie Mobilität
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2.1 Lage in der Region; überörtliche Festlegungen

Die Gemeinde Bad Sauerbrunn liegt im 

Nordosten des Bezirks Mattersburg und ist 

Teil des Naturparks Rosalia-Kogelberg. Die 

gemeindeeigene Heilquelle stellt regional 

und überregional gesehen eine Besonder-

heit dar, die auch die Ortsgeschichte und 

demnach das Ortsbild entscheidend mitge-

prägt hat. 

Das Gemeindegebiet von Bad Sauerbrunn 

erstreckt sich über eine Fläche von ins-

gesamt 2,35 km². Aufgrund der geringen 

Größe ist das Siedlungsgebiet von Bad Sau-

erbrunn mit Ortsteilen der Nachbargemein-

den Wiesen und Pöttsching räumlich und 

funktional verknüpft. 

Das Gemeindegebiet grenzt im Norden an 

das Gemeindegebiet Lichtenwörth (NÖ), im 

Nordosten und Südwesten an die beiden 

Gemeindeteile von Pöttsching, im Süden an 

Wiesen und im Westen an das Gemeindege-

biet Neudör昀氀.

Der Kurort Bad Sauerbrunn ist über die 

Schnellstraße S4 erreichbar und an das 

überregionale Straßenverkehrsnetz mit ei-

ner eigenen Anbindung angeschlossen. 

Bad Sauerbrunn ist auch über die Bahn mit 

einem eigenen Bahnhof gut erreichbar. 

Die Entfernung zum Bezirkshauptort 

Mattersburg beträgt rund 7 km. Ähnliche 

Entfernungen gelten auch für die Erreich-

barkeit von Wiener Neustadt (NÖ). Matters-

burg und Wiener Neustadt sind im Intervall 

von 30 Minuten (zu den Hauptverkehrszei-

ten über die Bahn angebunden). Die Ent-

fernung zur Landeshauptstadt Eisenstadt 

beträgt über die S 31 rund 20 km. Die Bun-

deshauptstadt Wien ist über die Südauto-

bahn A2 mit dem PKW und mit dem Öffent-

lichen Verkehr (der Bahnhof Wien Meidling) 

in etwa 50 Minuten erreichbar. 

Überörtliche Festlegungen (LEP 2011)

Das Landesentwicklungsprogramm (LEP 

2011) de昀椀niert als verbindliche Verordnung 

die Ziele und Entwicklungsperspektiven 

für die Entwicklung des Burgenlandes. Ge-

mäß LEP 2011 ist die Gemeinde als „Touris-

tischer Aufenthaltsstandort der Stufe 2“ 

festgelegt. 

Bei „Touristischen Aufenthaltsstandor-

ten der Stufe 2“ ist bei Maßnahmen und 

Planungen nachzuweisen, dass diese im 

Einklang mit den allgemeinen touristi-

schen Entwicklungszielen des Landes und 

der Region stehen und der zu erwartende 

Mehrwert eine überregionale und regiona-

le Dimension hat. Ist dies der Fall, werden 

Maßnahmen und Planungen an diesen 

Standorten als besonders förderungswür-

dig erachtet. Auch zusätzliche Bettenkapa-

zitäten werden bevorzugt in touristischen 

Aufenthaltsstandorten der Stufe 2 geför-

dert (LEP 2011, S. 54).
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Abbildung: Gemeinde Bad Sauerbrunn im regionalen Kontext, eigenen Bearbeitung A I R, März 2018
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2.2 Bevölkerungsstruktur und -entwicklung

Aussagen über künftige Entwicklungen 

der Bevölkerung lassen sich nur mit großer 

Vorsicht formulieren. Dennoch ist für Bad 

Sauerbrunn auch aufgrund der guten regi-

onalen und überregionalen Erreichbarkeit 

ein eindeutiger Wachstumstrend erkenn-

bar. In den letzten Jahren und Jahrzehnten 

hat in der Gemeinde eine stetig wachsende 

Entwicklung stattgefunden, die auch eine 

entsprechende Fortsetzung in der Zukunft 

erwarten lässt.

Die Bevölkerungszahl (Hauptwohnsitzer) 

der Gemeinde Bad Sauerbrunn betrug mit 

1.1.2018 2.219 Personen. Zusätzlich wohnen 

439 Personen (Statistik Austria, Register-

zählung 2011) mit Nebenwohnsitz in der 

Gemeinde. 

Besonderheit Siedlungsverband

Im räumlichen Zusammenhang (jedoch auf 

dem Gemeindegebiet von Pöttsching und 

Wiesen) können weiters von Wiesen 453 

Personen mit Hauptwohnsitzen und 545 

mit Nebenwohnsitz und von Pöttsching 

428 Personen mit Hauptwohnsitz und 346 

mit Nebenwohnsitz dem Siedlungsverband 

von Bad Sauerbrunn zugeordnet werden. In 

Summe haben daher etwa 3.060 Einwohner 

(Hauptwohnsitze) ihren Lebensmittelpunkt 

in Bad Sauerbrunn. Saisonal kommen noch 

etwa 1.330 Einwohner (Nebenwohnsitze) 

hinzu. In Summe muss die Infrastruktur da-

her für etwa 4.500 Personen (mit steigender 

Tendenz) ausgelegt werden. 

Besonderheit Kultur und Tourismus

Pro Jahr besuchen etwa 12.000-13.000 Gäs-

te (überwiegend Kurgäste) die Gemeinde. 

Die Zahl der Übernachtungen liegt etwa 

bei 120.000. Bad Sauerbrunn zählt damit im 

Hinblick auf die Übernachtungen zu den 

zehn stärksten Gemeinden im Burgenland.

Bevölkerung nach Staatsangehörigkeit

Hinsichtlich der Bevölkerung nach Staats-

angehörigkeit und Herkunftsland liegt die 

Gemeinde Bad Sauerbrunn unter dem ös-

terreichweiten Durchschnitt. Laut Daten 

der Statistik Austria (Stand 1.1.2017) woh-

nen in Bad Sauerbrunn 164 Personen mit 

nicht-österreichischer Staatsbürgerschaft 

(7,5% an der Gesamtbevölkerung). Im öster-

reichweiten Durchschnitt liegt der Wert bei 

etwa 14%. 

Ein Großteil der Nicht-Österreicher kommt 

dabei aus den EU-Staaten (99 Personen). 

Etwa 54 Personen kommen aus Staaten aus 

dem restlichen Europa (wie z.B. Türkei, Ser-

binen, Bosnien und Herzegowina) – siehe 

Abbildung nachfolgende Seite. 

Jahr absolut relativ

1981 1.675 -

1991 1.715 2,4 % 

2001 1.914 11,6 %

2011 2.129 11,2 %

2018 2.219 (4,2 %)

Tabelle: Bevölkerungsentwicklung seit 1981
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Abbildung: Bevölkerungspyramide (Datenstand 2017), eigene Darstellung A I R nach Daten der Statistik Austria
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Abbildung: Bevölkerung nach Staatsangehörigkeit 2017, eigene Darstellung A I R; Daten der Statistik Austria
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Ein Blick auf die Daten der Statistik Austria 

zur Bevölkerungsveränderung („Geburten- 

und Wanderungsbilanz“, Stand 2017) zeigt 

weiters, dass das Bevölkerungswachstum 

von Bad Sauerbrunn aufgrund der negati-

ven Geburtenbilanz auf eine positive Wan-

derungsbilanz (Zuzug) zurückzuführen ist 

(Wanderungsbilanz im Durchschnitt von 10 

Jahren ca. 28 Personen pro Jahr). 

Dies bedeutet, dass derzeit nur der Zuzug 

zum positiven Bevölkerungswachstum bei-

trägt und durch die Zuwanderung auch die 

Alterung der Bevölkerung weniger intensiv 

ausgeprägt ist als in weniger wachstums-

starken Gemeinden. 

Prognose in Varianten

Burgenlandweit ist lt. Prognose der Ös-

terreichischen Raumordnungskonferenz 

(ÖROK) und der Statistik Austria ein leich-

tes Bevölkerungswachstum zu erwarten. 

Gleichzeitig wird das Durchschnittsalter 

von 41,2 Jahren (bezogen auf 2001) bis ins 

Jahr 2050 auf 51 Jahre ansteigen. Der Anteil 

der über 60-Jährigen wird im Burgenland 

bis 2030 auf 36,5% bzw. bis ins Jahr 2050 auf 

41% zunehmen. Für Bad Sauerbrunn ist da-

von auszugehen, dass die Alterung jedoch 

aufgrund der positiven Wanderungsbilanz 

eine geringere Rolle spielt als im bundes-

landweiten Durchschnitt, da tendenziell 

eher junge Menschen und Familien mit 

Kindern den Wohnsitz verlagern (vgl. Bevöl-

kerungsentwicklung durch Geburten- und 

errechnete Wanderungsbilanz, Statistik 

Austria, Volkszählungsergebnisse, RZ2011).

Variante nach „ÖROK-Prognose 2014“

Für den Bezirk Mattersburg wird laut der 

Publikation „ÖROK-Regionalprognosen 

2014 - Bevölkerung“ ein Bevölkerungs-

wachstum (Trendszenario) von etwa 3 Pro-

zent bis 2030 und gut 5 Prozent bis 2050 

verglichen mit 2014 prognostiziert. Das 

würde bedeuten, dass die Gemeinde Bad 

Sauerbrunn 2030 etwa mit 2.220 und 2050 

mit 2.275 Einwohner Innen (Hauptwohnsit-

ze) rechnen müsste. Bei dieser Variante gilt 

es zu bedenken, dass in der Prognose auch 

wachstumsschwache Gemeinden aus dem 

Bezirk berücksichtigt sind. Der Vergleich 

der letzten 10 Jahre (2006/2016) hat gezeigt, 

dass die Gemeinde Bad Sauerbrunn mit ca. 

10% deutlich stärker als der Bezirksdurch-

schnitt mit ca. 4% gewachsen ist. 

Variante „Trendfortschreibung“

Diese Variante geht davon aus, dass sich 

der Trend der letzten zehn Jahre in ähnli-

cher Weise fortschreiben wird. In diesem 

Fall würden im Jahr 2030 in der Gemeinde 

rd. 2.440 Personen mit Hauptwohnsitz le-

ben, im Jahr 2050 rd. 2.840 Personen. Für die 

Berechnung des Baulandbedarfs wird diese 

Variante herangezogen. 

Variante „Moderates Wachstum“

Diese Variante stellt einen Mittelwert der 

beiden zuvor genannten Varianten dar und 
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 Jahr
ÖROK 

Prognose
Trend-

variante
Moderates
Wachstum

2020 2.180 2.240 2.210

2030 2.220 2.440 2.330

2040 2.260 2.640 2.450

2050 2.280 2.840 2.560

geht von einer moderat positiven Entwick-

lung aus. Dementsprechend würden für 

2030 etwa 2.330, für 2050 etwa 2.560 Ein-

wohnerInnen mit Hauptwohnsitzen erwar-

tet. 

Zudem kann davon ausgegangen werden, 

dass auch die Ortsteile im Siedlungsver-

band ein ähnliches Wachstum aufweisen 

werden,  wie für die Bevölkerung im Ge-

meindegebiet von Bad Sauerbrunn prog-

nostiziert.

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

2500

3000

1.914 1.949
2.046

2.158

1000

1500

2000

0

500

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Trendfortschreibung
Moderates Wachstum
Örok-Prognose 2014
Einwohnerdaten

Abbildung: Bevölkerungsprognose in drei Varianten, eigene Berechnung A I R nach Daten der Statistik Austria 

und der Örok-Bezirks-Prognose 2014

~2.240

~2.840

Tabelle: Prognose in Varianten (Hauptwohnsitze im 

Gemeindegebiet von Bad Sauerbrunn)
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Das gewidmete Wohnbauland im Gemein-

degebiet von Bad Sauerbrunn inkl. Ferien-

siedlungsgebiete und Aufschließungsge-

biete beträgt rund 130 ha. Davon sind ca. 32 

ha unbebaut (Grundstücke ohne Gebäude). 

Der Anteil der theoretischen Baulandreser-

ven für Wohnbauland beträgt somit rund 

23%. 

Wird das Aufschließungsgebiet-Wohnge-

biet (AW) aus der Statistik raus gerechnet 

(da zum Teil ohne weitere Erschließungs-

maßnahmen nicht bebaubar), betragen die 

Baulandreserven im klassischen Wohnge-

biet in der Widmungskategorie Bauland-

Wohngebiet (BW) rd. 22 ha bzw. 20%.

Das Betriebsbauland beinhaltet normaler-

weise die Widmungskategorien Bauland 

Betriebsgebiet und Bauland Industriege-

biet. Derartige Widmungskategorien sind 

jedoch im Gemeindegebiet von Bad Sau-

erbrunn nicht vorzu昀椀nden. Dementspre-

chend sind auch in diesen Kategorien keine 

Flächenreserven bzw. unbebaute Grund-

stücke vorhanden. 

Die quantitative Abschätzung des künfti-

gen Flächenbedarfs ist ein unverzichtbares 

Element eines Entwicklungskonzeptes. Lt. 

Landesentwicklungsprogramm (LEP 2011) 

ist der Baulandbedarf für die nächsten fünf 

bis zehn Jahre abzuschätzen. Weiters sind 

vorgesehene Maßnahmen zur Baulandmo-

bilisierung zu nennen:

Künftiger Wohnbaulandbedarf

Der zukünftige Bedarf an Flächen für 

Wohnbau ergibt sich aus der Bevölke-

rungsentwicklung, der Entwicklung der 

Haushaltsgrößen (Wohnraum pro Kopf), 

der angestrebten Bebauungsstruktur (Ge-

schoßwohnbau, verdichteter Flachbau, 

Einfamilienhäuser etc.) und der angestreb-

ten Bebauungsdichte (Grundstücksgrößen, 

Freiräume etc.).

Dementsprechend beruht diese Abschät-

zung auf zahlreichen Annahmen und bein-

haltet – wie alle Zukunftsprognosen – eine 

gewisse Unschärfe an Aussagekraft. Bei-

spielsweise sind die Bebauungsstruktur 

und die Bebauungsdichten durch bewusste 

2.3 Baulandreserven und Baulandbedarf

Abbildung: Bauland und Baulandreserven, Stand September 2018, eigenen Bearbeitung A I R

Gesamtfläche Bebaute Fläche Unbebaute Fläche Unbebaute Fläche
in Hektar in Hektar in Hektar in Prozent

Bauland gesamt 130,27 99,87 30,40 23%

Wohngebiet (BW) 108,41 86,81 21,60 20%
Gemischtes Baugebiet (BM) 3,19 3,19 0,00 0%
Geschäftsgebiet (BG) 3,18 3,02 0,16 5%
Fremdenverkehrsgebiet (BF) 7,97 6,85 1,12 14%
Aufschließungsgebiet Wohngebiet (AW) 7,52 0,00 7,52 100%
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Abbildung: Baulandreserven in der Gemeinde Bad Sauerbrunn, Stand September 2018, eigenen Bearbeitung A I R
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Planungs- und Zielvorgaben gestaltbar und 

haben in weiterer Folge konkrete Auswir-

kungen auf den abzuschätzenden Flächen-

bedarf.

Gemäß Daten der Statistik Austria liegt die 

durchschnittliche Haushaltsgröße im Be-

zirk Bad Sauerbrunn im Jahr 2016 bei 2,43 

Personen pro Haushalt (vgl. Statistik Aust-

ria, 2016). Aufgrund der derzeitigen gesell-

schaftlichen Entwicklungen und Trends, 

kann davon ausgegangen werden, dass 

sich die Haushaltsgrößen auch zukünftig 

verringern werden (Annahme aufgrund 

Verringerung der Haushaltsgrößen im Be-

zirk bis 2030 auf 2,35 Pers./HH lt. Daten der 

Statistik Austria). 

Für die Bedarfsprogrognose wird von ei-

nem Bedarf von etwa 100 zusätzlichen 

Haushalten (bis 2030) ausgegangen (Dif-

ferenz zwischen Haushalten aktuell und 

prognostizierten Haushalten im Jahr 2030). 

Dies würde ein zusätzlich erforderliches 

Wohnungsangebot für etwa 230 Personen 

bis 2030 bedeuten.   

Entsprechend den Vorgaben im Landes-

entwicklungsprogramm Burgenland (LEP 

2011) wären zur wirtschaftlichen Bauland-

nutzung Bedarfsabschätzungen für allge-

meine Standorte „eine Mindestwohndichte 

von 40 Einwohnerinnen und Einwohnern 

pro Hektar Bruttobauland vorzusehen“. Die 

Berechnung des Baulandbedarfs nach den 

Dichtevorgaben des Landesentwicklungs-

programmes Bgld. von 40 EW/ha Brutto-

bauland würde bei einem angenommenen 

Wachstum von ca. 230 Personen einen zu-

sätzlichen Baulandbedarf von 5,75 ha Brut-

tobauland auslösen (230/40).

Tatsächlich liegt die Einwohnerdichte der 

Gemeinde Bad Sauerbrunn derzeit bei etwa 

28,5 EW/ha Bruttobauland (Haupt- und Ne-

benwohnsitze bezogen auf das bebaute 

Bauland (91,92 ha). 

Bei Annahme der künftigen Fortschreibung 

der derzeitigen Bebauungsstrukturen wür-

de sich ein zusätzlicher Baulandbedarf bis 

2030 von etwa 8 ha ergeben (230/28,5).

Es ist davon auszugehen, dass sich die Be-

bauungsstruktur (aufgrund bereits vielfach 

parzellierter und erschlossener Baulandre-

serven) künftig in ähnlicher Weise wie bis-

her fortschreiben wird. 

Dementsprechend würden die vorhande-

nen theoretischen Baulandreserven von ca. 

30 ha (sofern auch verfügbar und erschlos-

sen) ausreichen, um das prognostizierte 

Wachstum an Haushalten bis 2030 unterzu-

bringen. 

Gleichzeitig kann es notwendig sein, be-

stehende Aufschließungsgebiete zu entwi-
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ckeln und Verdichtungen im Bestand (z.B. 

Bauen in zweiter Ebene) zu ermöglichen, 

da oftmals Flächenreserven im Privatbesitz 

liegen und aufgrund von bestehenden Nut-

zungen die vorhandenen Baulandreserven 

zum Großteil nicht verfügbar gemacht wer-

den können. 

Abb. Theoretische Baulandreserven und Baulandbedarf bis 2030 in ha, eigene Berechnungen auf 

Datenbasis der Statistik Austria
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2.4 Ortsbild und Siedlungsentwicklung

Gemäß „Dehio Burgenland, die Kunstdenk-

mäler Österreichs“, ist der Ort Bad Sauer-

brunn ein „modernes Mehrstraßendorf“. 

Sauerbrunn war in seiner Entstehungszeit 

größtenteils als Sommerwohnsitz der So-

proner und Budapester Gesellschaft ange-

sehen worden. Um 1890 wurden sehr viele 

Villen errichtet, die heute noch vereinzelt 

das Ortsbild prägen und stellen das we-

sentliche Element der Baucharakteristik 

der Gemeinde dar (vgl. Achleitner: Öster-

reichische Architektur im 20. Jahrhundert, 

Band II, 1983, S.490). Diese Villen sind von 

historischer Bedeutung und stehen verein-

zelt unter Denkmalschutz.

Die Struktur der lockeren Verbauung aus 

der Gründerzeit, Ende des 19. Jahrhunderts 

bis Anfang 20. Jahrhundert, mit großen 

Gärten hat sich bis heute in der Siedlungs-

struktur fortgesetzt. Landwirtschaftlich ge-

prägte Siedlungsstrukturen – wie für viele 

umliegende Gemeinden typisch – sind in 

Bad Sauerbrunn nicht vorzu昀椀nden.

Wie aus historischen Aufnahmen hervor-

geht, dominierte von Beginn der Siedlungs-

tätigkeit an im Ortsgebiet einschließlich 

dem Ortszentrum von Bad Sauerbrunn die 

offene Bebauungsstruktur mit einem ho-

hen Anteil an Grünelementen. Der beson-

dere Charme und Charakter des Kurortes 

entstand durch die villenartige Bebauung 

und dem zentral gelegenen Kurpark mit 

Musikpavillon und Rosengarten.

Diese Entwicklung als Kurort setzte sich 

mit dem neuem Kurzentrum und der Bade-

anlagen sowie der Neuerrichtung der Quel-

le bis heute fort.

Die Bebauung mit zentralen Einrichtungen  

(Kindergarten, Schule, Quelle etc.) und Nah-

versorgungseinrichtungen erstreckt sich 

verstärkt an der Hauptverbindungsstraße, 

der Bad Sauerbrunner Straße.

Der Ortskern und Kurpark be昀椀nden sich wie 

der Bahnhof in zentraler Lage im Gemein-

degebiet. Um den Ortskern liegen mehrere 

gastronomische Einrichtungen, eine Apo-

theke sowie südwestlich der Bahn das Ge-

sundheitszentrum mit den Kurhotels.

Unmittelbar an das Gemeindegebiet Bad 

Sauerbrunn angrenzend be昀椀nden sich 

Siedlungsstrukturen der Marktgemeinden 

Wiesen und Pöttsching, die dem Ortsver-

band von Bad Sauerbrunn zuzuordnen 

sind. Die infrastrukturelle Erschließung er-

folgt ebenso über Bad Sauerbrunn.

Hinsichtlich Flächenwidmung ist das Bau-

land-Wohngebiet (BW), verbunden mit dem 

hohen Anspruch an Ruhe und Erholung, 

die vorherrschende Widmungskategorie. 

Punktuell gibt es aber auch Flächen mit der 

Widmung Bauland-Gemischtes Baugebiet 

und Bauland-Geschäftsgebiet. Ein größeres 

zusammenhängendes Betriebsgebiet ist 

nicht vorhanden.
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Abbildung: Räumliche Bereichscharakteristik bzw. Gliederung der Bebauungsstrukturen in der Gemeinde Bad Sauerbrunn, A I R
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2.5 Freiraum, Umwelt und Schutzgebiete

Die Gemeinde Bad Sauerbrunn liegt am 

Rand des Rosaliengebirges, dessen bewal-

dete Ausläufer im Südwesten des Gemein-

degebietes das Ortsbild wesentlich prä-

gen. Der Wald reicht bis an die westliche 

Siedlungsgrenze heran und bietet dem-

entsprechend ein hohes Potenzial an Nah-

erholungsmöglichkeiten durch zahlreiche 

Spazier- und Wanderwege.

Im Nordosten der Gemeinde schließt die 

Zillingdorfer Platte an das Gemeindegebiet 

mit noch einigen wenigen Ackerland昀氀ä-

chen innenhalb der Gemeindegrenzen an. 

Östlich des Gemeindegebietes 昀椀nden sich 

der Lahmenwald und der Hirmer Wald mit 

dem dominanten Keltenberg. Im Süden be-

昀椀nden sich der Schröllingwald mit Flächen, 

die für den Obstbau genutzt werden.

Hinsichtlich der Böden sind die Flächen 

innerhalb der Gemeinde und angrenzend 

in den Nachbarorten neben mediterranen 

Ablagerungen, durch Lößschichten, Braun- 

und Schwarzerden bestimmt. Die sandig-

lehmigen Ackerböden werden für den An-

bau von Weizen, Zuckerrüben, Gemüse, 

Mais und Obst (Erdbeeren) genutzt. An den 

Abhängen des Rosaliengebirges besteht 

der Boden zumeist aus Braunerde mit ge-

ringem Lößanteil. 

In Bad Sauerbrunn 昀椀nden sich zwei Mine-

ralquellen: die Gemeindequelle und die 

Paulquelle. Bereits im 18. Jahrhundert wur-

de die spätere Paulquelle erstmals erfasst.

Heilquelle und Eisenbahn haben ermög-

licht, dass sich Sauerbrunn zunächst von 

der ursprünglich bäuerlichen Umgebung 

abgelöst entwickelte und sich 1909 von der 

Muttergemeinde Pöttsching als eine selb-

ständige Ortsgemeinde etablierte. 

Der Kurtourismus hatte zur Folge, dass sich  

Bad Sauerbrunn in seinem sozialen Erschei-

nungsbild völlig von den umliegenden Ge-

meinden unterschied.

Heute noch verfügt der Ortskern von Bad 

Sauerbrunn über großzügige Frei昀氀ächen 

und Plätze, die wesentlich den Charakter 

des Ortes mitbestimmen. 

Die Kurgemeinde Bad Sauerbrunn ist als 

eine von 13 Gemeinden im Bezirk Matters-

burg Mitglied des Naturparks Rosalia-Ko-

gelberg. Ein Naturpark ist ein geschützter 

Landschaftsraum, der aus dem Zusammen-

wirken von Mensch und Natur entstanden 

ist und durch schonende Formen der Land-

nutzung und der Landschaftsp昀氀ege erhal-

ten werden soll. Im Naturpark wird diese 

Kulturlandschaft von besonders ästheti-

schem Reiz für den Besucher durch speziel-

le Einrichtungen erschlossen und als Erho-

lungsraum zugänglich gemacht.

Weitere Schutzgebiete (z. B. Natura 

2000-Schutzgebiete) sind ansonsten im Ge-

meindegebiet nicht vorhanden, grenzen je-

doch im Süden (Gemeine Wiesen) direkt an 

bzw. sind in näherer Umgebung vorhanden. 
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Abbildung: Freiräume und Schutzgebiete in der Gemeinde Bad Sauerbrunn, Stand März 2018, eigenen Bearbeitung A I R



 

26   ÖRTLICHES ENTWICKLUNGSKONZEPT

2.6 Nahversorgung, Wirtschaft und Tourismus

Die in Bad Sauerbrunn zahlenmäßig am 

stärksten vertretenen Betriebe gehören 

dem Beherbergungs- und Gaststättenwe-

sen an. Sie be昀椀nden sich in erster Linie im 

Bereich des Kurzentrums, des Hauptplatzes 

und im Bereich der Bahnstraße und der Bad 

Sauerbrunner Straße.

Neben dem Gesundheitszentrum selbst 

gibt es für Gäste ein 3-Sterne Hotel und fünf 

weitere Unterkunftsmöglichkeiten in Form 

von Privatpensionen. Das Gesundheitszen-

trum mit seinen 3 bzw. 4 Sterne-Hotels 

bietet derzeit mit Abstand den größten 

Anbieter mit ca. 250 Betten und ca. 113.000 

jährlichen Nächtigungen, gefolgt vom Park-

hotel Neubauer mit ca. 1500 Nächtigungen 

pro Jahr (Fremdenverkehrsstatistik 2017).

Die Gemeinde Bad Sauerbrunn weist eine 

hohe Anzahl an Kleinstbetrieben auf. Nach 

Daten der Statistik Austria (Daten der Re-

gisterzählung 2011, Arbeitsstätten und Be-

schäftigte sowie Erwerbspendler/-innen) 

beschäftigen von insgesamt 158 Arbeits-

stätten 132 weniger als 5 und 21 Arbeits-

stätten zwischen 5 und 19 Arbeitnehmer. 

Hinsichtlich wirtschaftlicher Zugehörigkeit 

der Arbeitsstätten ist der primäre (Land-

wirtschaft) und sekundäre Sektor (Indust-

rie und produzierende Gewerbe) in den ver-

gangenen Jahrzehnten wie auch anderorts 

stark zurückgegangen. 

Ein weiterer Trend, der auch in vielen Ge-

meinden des Bundeslandes sichtbar ist, ist 

die steigende Zahl der Auspendler (siehe 

nebenstehende Abbildung) - wenngleich 

sich diese in den letzten Jahren (zwischen 

2011 und 2015) kaum verändert hat. Die 

Hauptpendelziele sind heute (2015, nach 

Daten der Statistik Austria) die Gemeinden 

Mattersburg, Neudör昀氀, Wiener Neustadt, 

Eisenstadt und Wien. 

In der Gemeinde gibt es derzeit einen Le-

bensmittelmarkt/Nahversorgung (ADEG). 

Die Bedarfsdeckung der Bevölkerung für 

Güter des kurzfristigen Bedarfs (Lebens-

mittel, Molkereiprodukte, Hygieneartikel 

usw.) kann somit in der Gemeinde erfolgen. 

Güter des lang- und mittelfristigen Bedarfs 

(Bekleidung, Papierwaren usw.) erfolgt 

hauptsächlich in Mattersburg und Wiener 

Neustadt. 

Darüber hinaus sind mehrere gastronomi-

sche Einrichtungen, Ärzte sowie Dienstleis-

ter innerhalb des Ortes Bad Sauerbrunn 

vertreten. 

Zentraler Mittelpunkt und Auslöser für die 

positive touristische Entwicklung von Bad 

Sauerbrunn ist der Kurtourismus, der auf 

das Heilwasservorkommen zurückzufüh-

ren ist. Hier spielen das Gesundheitszen-

trum, der Kurpark sowie die zahlreichen 

Wander- und Radwege eine zentrale Rolle. 
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Soziale und technische Infrastruktur

Die Gemeinde Bad Sauerbrunn verfügt über 

ein gut ausgebautes infrastrukturelles An-

gebot (Gesundheitseinrichtungen, Alten-

betreuung, Freibad, Sportplatz, Spielplatz, 

Rad- und Wanderwege etc.) und übernimmt 

auch teilweise die Versorgung mit sozia-

len Einrichtungen und Dienstleistungen 

für Ortsteile der Nachbargemeinden wie  

z. B. für Pöttsching und Wiesen.

In der Gemeinde Bad Sauerbrunn befindet 

sich eine Volksschule, wo ca. 130 Kinder in  

acht Klassen unterrichtet werden sowie ein 

Kindergarten und eine Kinderkrippe (der-

zeit sind im Kindergarten rund 110 Kinder 

untergebracht; ein neuer Kindergarten mit 

Kinderkrippe wurde bereits fertiggestellt).

Folgende höher bildende Schulen werden 

vielfach von Kindern bzw. Jugendlichen 

der Gemeinde in der näheren Umgebung 

besucht: NMS-Neudörfl, BG/BRG/BORG Wr. 

Neustadt, HTL und HAK Wr. Neustadt, BG/

BRG Mattersburg und BHAK/BHAS/AUL 

Mattersburg und die Berufsschule Matters-

burg.

Zur Altenpflege stehen in der Seniorenre-

sidenz Rosengarten Plätze für ca. 50 Perso-

nen zur Verfügung. 

Aufgrund der positiven Bevölkerungsent-

wicklung steht die Gemeinde stets vor der 

Herausforderung die vorhandenen Einrich-

tungen zu  erweitern bzw. zu erneuern.  

Mobilität

Bad Sauerbrunn besitzt einen zentral lie-

genden Bahnhof mit Zugverbindungen 

nach Sopron sowie Wr. Neustadt und Wien. 

Beim Bahnhof be昀椀ndet sich zudem eine 

Park&Ride-Anlage. 

Die wichtigsten Straßenverbindungen von 

Bad Sauerbrunn sind die S4 (Bad Sauerbrun-

ner Schnellstraße) mit Anbindung an die A2 

(Südautobahn) nach Wien (50 km) oder nach 

Eisenstadt (über die S 31). Die Fahrzeit nach 

Wien beträgt etwa 40 Minuten (Stadtgren-

ze) und nach Eisenstadt etwa 15 Minuten. 

Die Stadtgemeinde Wiener Neustadt und 

der Bezirkshauptort Mattersburg sind mit 

dem PKW aber auch mit der Bahn in etwa 

10 Minuten erreichbar.

Innerörtlich sind die Landesstraßen L219 

(Bad Sauerbrunner Straße) und die L220 (Ei-

senstädter Straße) von Bedeutung. Zudem 

sind die Postgasse und die Wr. Neustädter 

Straße zur Erreichung des Hauptplatzes 

und des Bahnhofs wichtige Verbindungen. 

Aufgrund der Topografie, der kompakten 

Siedlungsstrukturen und der zentralen 

Lage des Bahnhofs ist die Gemeinde beson-

ders für Angebote im Bereich der nichtmo-

torisierten Mobilität geeignet. 

Durch die Gemeinde Bad Sauerbrunn führt 

die regionale Radwegeverbindung „Rosa-

liaradweg B32“. Zudem stehen zahlreiche 

Fahrradwege im Ortsgebiet zur Verfügung. 

2.7 Soziale und technische Infrastruktur  
sowie Mobilität



 

BAD SAUERBRUNN    29   

Abbildung: Wichtige öffentliche und private Einrichtungen und Infrastruktur, eigene Darstellung Büro A I R
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3. Räumliches Leitbild 

Das Leitbild „Bad Sauerbrunn 2030“ ver-

steht sich als „Richtschnur“ in die Zukunft 

der baulich-räumlichen Entwicklung der 

Gemeinde. In seiner Reduktion auf die 

Kernbotschaft soll es helfen, den Blick auf 

das Wesentliche zu lenken und Prioritäten 

sichtbar zu machen. In der Bildhaftigkeit 

besteht bewusst Raum für Interpretation 

und Unschärfe. Dieser Spielraum könnte 

als Ungenauigkeit interpretiert werden, 

soll aber vielmehr als strategischer Ansatz 

gesehen werden. 

Auf der Ebene der Entwicklungsplanung 

ist die Robustheit in Grundsatzfragen bei 

gleichzeitiger Flexibilität im Detail ein 

wesentliches Qualitätsmerkmal. Es geht 

darum, 昀氀exibel auf sich ständig ändernde 

Rahmenbedingungen reagieren zu kön-

nen, ohne die wichtigen Grundprinzipien 

und Ziele aus den Augen zu verlieren. Dem-

entsprechend wurden für Bad Sauerbrunn 

nachfolgende Schwerpunkte und Entwick-

lungsprinzipien festgeschrieben:
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Aufgrund der langfristigen Wirksamkeit 

von siedlungspolitischen Entscheidungen 

ist es angebracht, in ebenso langfristigen 

Zeiträumen zu denken, zu planen und Ziele 

zu de昀椀nieren. Planungs- und Umsetzungs-

prozesse dauern meist Jahre bis Jahrzehn-

te. Entscheidungen zu baulichen Vorhaben 

können damit das Orts- und Landschafts-

bild über einen langen Zeitraum prägen. 

Umso bedeutender ist es, diese Entschei-

dungen in eine langfristige Strategie einzu-

binden und auf einen breiten Konsens zu 

stellen. 

Das räumliche Leitbild soll in dieser Hin-

sicht einen Rahmen schaffen. In weiterer 

Folge gilt es, sowohl grundsätzliche Ent-

wicklungsprinzipien zu formulieren und 

Schwerpunkte zu setzen als auch konkrete 

Handlungsempfehlungen für die prakti-

sche Umsetzung aufzuzeigen. 

Im Spannungsfeld zwischen Bewahren und 

Verändern, im Verhältnis zwischen Ruhe 

und Gemütlichkeit neben Aktivität und Dy-

namik werden jene Kräfte sichtbar, die den 

Ort geprägt haben und immer noch prägen. 

In der Gegensätzlichkeit lässt sich der be-

sondere Charme von Bad Sauerbrunn aus-

machen und durch die Kompaktheit der 

Siedlungsstruktur auf Qualität achten. 

Auf die baulich-räumliche Ebene übertra-

gen, lassen sich Bereiche abgrenzen, die 

unterschiedliche Dynamiken der Verände-

rung aufweisen und die vorher beschriebe-

nen Gegensätzlichkeiten mal mehr mal we-

niger spüren lassen.  Im räumlichen Leitbild 

sind diese Bereiche diffus abgegrenzt und 

unterscheiden sich in „Wachstumspol“, 

„Starke Mitte“, „Ruhepol“ und „Wohnen 

im Grünen“. Durch diese Bereiche verläuft 

eine Achse, die als „dynamisches Band“ 

bezeichnet werden könnte. Diese Linie 

verbindet nicht nur die unterschiedlichen 

„Pole“ auf kürzestem Weg miteinander, an 

ihr be昀椀nden sich zudem viele wichtige Ein-

richtungen von Bad Sauerbrunn. 

Wachstumspol

Der Ortsteil 

nördlich der 

Bad Sauer-

brunner 

Straße hat sich in den 

letzten Jahren in einem besonders hohen 

Tempo entwickelt. Zahlreiche Wohnbauten 

(im Nordosten auch Betriebe) sind entstan-

den bzw. sind in Entwicklung begriffen. 

Erweiterungspotenziale Richtung Osten 

sowie noch vorhandene Flächenpotenziale 

in Baulücken lassen Möglichkeiten offen, 

diese Entwicklung fortzuschreiben. 

Aufgrund der vorhandenen Nahversor-

gung, der an der Bad Sauerbrunner Straße 

gelegenen Schule und dem Kindergarten, 

der Freizeiteinrichtungen sowie der gene-

rell guten verkehrlichen Erschließung des 

Ortsteils ist eine entsprechende Entwick-

3.1 Schwerpunkte und Entwicklungsprinzipien
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Abb. Räumliches Leitbild Bad Sauerbrunn 2030, eigene Darstellung Büro A I R
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lung mit verträglichen Nutzungen und 

baulichen Dichten aus raumplanungsfach-

licher Sicht weiter zu forcieren. Größere un-

genutzte Flächenpotenziale sollen mobili-

siert werden. 

Bei Siedlungserweiterungen ist auf eine 

möglichst direkte Verbindung zum Orts-

kern und zu den Nahversorgungseinrich-

tungen zu achten. Eine durchgängige und 

attraktive Verbindung zwischen Sportplatz, 

Freibad und Ortsmitte (siehe „dynamisches 

Band“)  soll entstehen bzw. ausgebaut wer-

den.

Starke Mitte

Der Ortskern von Bad 

Sauerbrunn – jener Be-

reich zwischen Bahn und 

Mattersburger-Straße und 

im Besonderen die Zone um 

den Kurpark und den Hauptplatz 

– stellt nicht nur ein Bindeglied zwischen 

dem „Wachstumspol“ im Norden und dem 

„Ruhepol“ im Süden dar. Dieser Bereich ist 

auch jener, in dem sich das öffentliche und 

kulturelle Leben abspielt und auch touris-

tisch für Bad Sauerbrunn bedeutsam ist. 

Im Kurpark 昀椀nden mehrmals im Jahr Veran-

staltungen von regionaler und überregio-

naler Bedeutung statt. Es ist jener Bereich, 

der für touristisch geprägte Gemeinden 

wie Bad Sauerbrunn als Aushängeschild 

verstanden werden kann und dementspre-

chend zum Verweilen, zum ungezwunge-

nen Austausch und zum Wiederkommen 

einladen soll. 

Aus baulich-räumlicher Sicht ist in diesem 

Bereich ganz besonders auf das Ortsbild 

und die ortsbildwirksame Bebauung und 

Fassadengestaltung zu achten. Dement-

sprechend soll hier auf den baulichen Cha-

rakter und die Qualität des öffentlichen 

Raumes Wert gelegt werden. Bebauungs-

pläne oder Bebauungsrichtlinien sollen 

dazu einen Beitrag leisten.

Kleinere bauliche Veränderungen sollen 

sich im Maßstab und der Gebäudegestal-

tung in das bestehende Gefüge einordnen.  

Bei größeren Neubauvorhaben ist auf de-

ren städtebauliche und architektonische 

Qualität (z. B. durch quali昀椀zierende Verfah-

ren wie Wettbewerbe) zu achten.

Für leerstehende Objekte und alte Bausub-

stanzen sind frühzeitig Konzepte zu erar-

beiten, um vorausschauend auf Entwick-

lungsmöglichkeiten reagieren zu können. 

Ruhepol

Südwestlich der 

Bahn konzent-

rieren sich an den 

bewaldeten Ausläufen des 

Rosaliengebirges Altenbe-

treuungseinrichtungen, Kur-

anstalten, Gesundheitseinrichtungen, 
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Villen und locker bebaute Einfamilien-

hausparzellen. Die Gebäude entstanden in 

unterschiedlichen Epochen der baulichen 

Entwicklung von Bad Sauerbrunn und wei-

sen unterschiedliche Baustile auf. Das sie 

alle verbindende Element ist die Großzü-

gigkeit der Freiraume, welche die Gebäude 

(auch bei mehrgeschoßigen Bauten) umge-

ben. Mit der lockeren Bebauung wird der 

Villencharakter unterstrichen, der Teil des 

Images des Kurortes ist und damit charak-

terbildend wirkt. 

In den Ortsteilen westlich der Bahn ist 

neben den zentral liegenden Kur- und Ge-

sundheitseinrichtungen eine behutsame 

bauliche Entwicklung fortzuschreiben. 

Besonders durch die Barrierewirkung der 

Bahn und der damit verbundenen schwe-

ren Erschließbarkeit durch den motorisier-

ten Individualverkehr sind hohe bauliche 

Dichten ganz im Kontrast zu den nordöst-

lichen Ortsteilen (Wachstumspol) zu ver-

meiden. Konkret: Abseits der Kuranstalten 

und Gesundheitseinrichtungen ist einer 

lockeren Einfamilienhausbebauung (mit 

Möglichkeit der behutsamen Nachverdich-

tung) gegenüber einer mehrgeschoßigen 

Wohnbebauung der Verzug zu geben. 

Nachverdichtungen im Bereich der Kuran-

stalten und Gesundheitseinrichtungen sol-

len nicht auf Kosten der Freiräume gehen. 

Großzügige Abstände zu den Grundstücks-

grenzen sind aufgrund der großvolumigen 

Bauteile einzuhalten.

Dynamisches Band

Entlang des dynamischen 

Bandes liegen sämtliche 

öffentlichen Einrich- tungen, 

Versorgungs- und Freizeit-

einrichtun- gen von Bad 

Sauerbunn. Der 

Korridor reicht von 

den Naherholungsräu-

men im Südwesten u. a. über die Kur-

einrichtungen, dem Bahnhof, dem Haupt-

platz, dem Kurpark, der Genussquelle, der 

Nahversorgungseinrichtung (Adeg), dem 

Freibad und dem Feuerwehrhaus bis zum 

Sportplatz im Nordosten. 

Damit ist das dynamische Band eine wich-

tige Achse mit stark verbindendem Charak-

ter und sollte – vor allem im Nordosten, wo 

sie noch nicht durchgängig besteht – wei-

ter entwickelt werden. 

Während im südlichen Teil eher (Nah-)Erho-

lung und Kultur vorherrschend sind, domi-

nieren im Nordosten Freizeit und Sport. 

Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist, dass 

das dynamische Band eine wichtige Fuß- 

und Radwegeverbindung quer durch die 

Gemeinde darstellt und auf kurzem Weg 

wichtige Einrichtungen verbindet. Auf die-
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se Eigenschaft ist künftig besonders zu 

achten und das große Potenzial für den 

nichtmotorisierten Verkehr in der Gemein-

de zu nützen. Zudem sind die Duchgängig-

keit und die Qualität der Grün昀氀ächen zu 

erhalten bzw. bei Möglichkeit auszubauen. 

Wohnen im Grünen

Die überwiegend größ-

ten Anteile am gesam-

ten Bauland machen 

lockere, mit Ein- bis 

Zweifamilienhäuser, 

bebaute Gebiete aus. Durch die 

teils historisch bedingte Bebauung mit Vil-

len mit großzügigen Freiräumen ist jene 

Siedlungsstruktur entstanden, die für wei-

te Teile von Bad Sauerbrunn charakteris-

tisch ist. 

Vor allem süd- und nordwestlich der Ei-

senbahnlinie, südlich des Ortszentrums 

zwischen Bahn und Mattersburger Straße 

sowie südöstlich der Mattersburger Straße 

liegen jene Siedlungsgebiete, auf die diese 

Eigenschaften zutreffen (siehe nebenste-

hende Plandarstellung).    

Dieser räumliche Charakter soll erhalten 

bleiben. Bei Verdichtungen ist in diesen Ge-

bieten besonders auf ein verträgliches Maß 

zu achten. Reihenhaus- oder Wohnhausan-

lagen sollen nicht oder nur in begründeten 

Ausnahmefällen (z. B. Vorliegen besonderer 

Gegebenheiten und räumlicher Verträg-

lichkeit) im untergeordneten Ausmaß und 

unter besonderer Beachtung des Nachbar-

schutzes (z.B. Einhaltung von Abständen 

zur Grundstücksgrenze, Lichtraumpro昀椀l 

etc.) zugelassen werden. 

Im Fall einer Nachverdichtung muss zudem 

gewährleistet sein, dass das Vorhaben in 

die Eigenart der näheren Umgebung ein-

zufügen ist. In bestimmten Fällen kann es 

sogar sinnvoll sein, die Struktur vor uner-

wünschter baulicher Nachverdichtung zu 

schützen. 
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4. Entwicklungskonzept 

Entsprechend dem Landesentwicklungs-

programm Burgenland (LEP 2011) und dem 

Raumplanungsgesetz (i. d. F. v. 2019) de昀椀-

niert ein  Örtliches Entwicklungskonzept 

die räumliche Gliederung einer Gemeinde 

und hat planliche und textliche Aussagen 

zu enthalten wie z. B. :

 : die angestrebte räumliche Entwicklung 

der Gemeinde  (funktionale Gliederung) 

im Hinblick auf Bevölkerung, Wirtschaft, 

Naturraum sowie auf kulturelle und 

soziale Aspekte; 

 : Bereiche, die von jeglicher Bebauung 

freizuhalten sind (Freihaltezonen, Hoch-

wasserab昀氀ussgebiete); 

 : Entwicklungspotenziale der Gemeinde 

unter Berücksichtigung der Festlegun-

gen im LEP 2011 und sonstiger überörtli-

cher Interessen sowie der umliegenden 

Gemeindeentwicklungen und -koopera-

tionsmöglichkeiten;

 : siedlungspolitische Grundlagen und 

Ziele insbesondere unter Berücksich-

tigung von Baulandreserven, Bevölke-

rungs- und Wirtschaftsentwicklung und 

Infrastruktur sowie der festgelegten 

Siedlungsgrenzen;

 : den nachvollziehbaren Nachweis des 

abschätzbaren Baulandbedarfs ein-

schließlich der vorgesehenen Maßnah-

men zur Baulandmobilisierung unter 

Berücksichtigung der absehbaren Verän-

derungen der demogra昀椀schen Struktur

 : die Sicherung eines wirksamen Umwelt-

schutzes; 

 : verkehrliche Erschließung und Mobitäts-

grundsätze etc.

Grundlegende Aufgabe des Entwicklungs-

konzeptes Bad Sauerbrunn ist es, den Rah-

men für eine nachhaltige Entwicklung und 

die Erhaltung der Lebensqualität sicherzu-

stellen. 
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Bevölkerungsentwicklung
Die Einwohnerzahlen von Bad Sauerbrunn 

sind in den letzten Jahren kontinuierlich 

und deutlich gestiegen.  

Es kann aufgrund der geopolitischen Rah-

menbedingungen davon ausgegangen wer-

den, dass auch zukünftig die Bevölkerung 

wachsen wird. 

Ziel der Gemeinde Bad Sauerbrunn ist es, 

ein moderates Bevölkerungswachstum 

weiterhin zu forcieren und dementspre-

chend eine ausgeglichene Bevölkerungs-

struktur zu erhalten. Das erwartete Bevöl-

kerungswachstum soll entsprechend den 

Grundsätzen im Leitbild in erster Linie im 

Bereich, der als „Wachstumspol“ gekenn-

zeichnet ist, statt昀椀nden. Entsprechende 

Festlegungen sind in weiterer Folge in Be-

bauungsbestimmungen zu treffen.

Weiters ist es notwendig, die Infrastruktur 

entsprechend den unterschiedlichen Be-

dürfnissen der Bevölkerungsgruppen und 

Lebensphasen weiterhin auf hohem Ni-

veau zu entwickeln. Zuzug ist auch durch 

ein entsprechendes Angebot an leistbarem 

und verfügbarem Bauland bzw. Wohnraum 

zu ermöglichen. In dieser Hinsicht ist auch 

die Entwicklung im Siedlungsverband mit 

Pöttsching und Wiesen zu beachten, deren 

EinwohnerInnen vielfach die soziale und 

technische Infrastruktur von Bad Sauer-

brunn nutzen. 

Siedlungsentwicklung
Gemäß Landesentwicklungsprogramm 

Bgld. 2011, Kap. 2.6.3 u. 4.1.2 ist die Quali-

tät des Siedlungs- und Städtebaus, der Ar-

chitektur, des kulturellen Erbes und der 

Gestaltung des öffentlichen Raumes (Frei-

raumgestaltung) vielfältig und auf hohem 

Niveau zu entwickeln. Eine Verbesserung 

des Ortsbildes und der Qualität der Baukul-

tur sind anzustreben. Besonders wertvolle 

Elemente des Ortsbildes sollen bezüglich 

Bestand und Sichtbarkeit erhalten werden, 

störende Elemente durch geeignete Maß-

nahmen beseitigt oder in ihrer Wirkung ge-

mildert werden. 

Im Gemeindegebiet von Bad Sauerbrunn 

sind ca. 32 ha Bauland unbebaut. Der Anteil 

an Baulandreserven für Wohnbauland be-

trägt rund 24%. Von diesen Baulandreser-

ven stehen dennoch nur wenige Flächen 

dem Bodenmarkt zur Verfügung. 

Eine aktive Bodenpolitik und baulandmo-

bilisierende Maßnahmen sollen eine 昀氀ä-

chensparende Siedlungsentwicklung un-

terstützen und auch die Verfügbarkeit von 

Baulandreserven und leerstehenden Objek-

ten verbessern. 

Gemeinden haben aufgrund des Raum-

planungsgesetzes Maßnahmen zur Bau-

landmobilisierung zu treffen. Neu ge-

widmete Grundstücke können durch 

privatwirtschaftliche Verträge und/oder 

4.1 Allgemeine Ziele der Gemeinde
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Befristungen nach Ablauf einer Zeitspanne 

von fünf bis zehn Jahren dem Bodenmarkt 

zugeführt oder entschädigungslos rückge-

widmet werden. Dazu emp昀椀ehlt es sich, bei 

Neuwidmungen die verfügbaren und in der 

Praxis bereits erprobten Maßnahmen zur 

Baulandmobilisierung zu treffen. 

Gleichzeitig sollen größere, zusammen-

hängende und noch nicht erschlossene Re-

serven auf deren Baulandeignung geprüft 

werden. Bei Bedarf sollen in Abstimmung 

mit den Grundstückseigentümer weitere 

Schritte zur Mobilisierung durchgeführt 

werden. Sofern eine widmungskonforme 

Nutzung auch mittelfristig nicht ange-

strebt wird, sollten Rückwidmungen bzw. 

Baulandverlegungen angedacht werden. 

Durch persönliche Gespräche und Informa-

tionsangebote soll die Anzahl der Leerstän-

de in Altbauten verringert werden. 

Im Entwicklungskonzept sind entspre-

chend dem Baulandbedarf „temporäre“ 

und „absolute“ Siedlungsgrenzen festzule-

gen, die eine geordnete Siedlungsentwick-

lung ermöglichen sollen. 

Bei „neuen“ Wohnbaulandwidmungen sol-

len Kosten für die Baureifmachung (Pla-

nung, Vermessung, Teilbebauungspläne 

etc.) und der Errichtung der technischen In-

frastruktur (Straßenbau, Kanal, etc.) auf die 

Widmungsgewinner übertragen werden. 

Bei Neubauten von mehrgeschoßigen 

Wohngebäuden im Ortskern („Starke Mit-

te“) ist besonders auf deren Ortsbildwirk-

samkeit zu achten. Baulinien, Gebäudehö-

hen und Vorgaben zur äußeren Gestaltung 

der Gebäude sollen in weiterer Folge in Be-

bauungsbestimmungen festgelegt werden. 

Im Fall größerer zusammenhängender Ent-

wicklungsbereiche oder bei öffentlichen 

Gebäuden sind Quali昀椀zierungsverfahren 

(z.B. kooperative Planungsverfahren od. 

Wettbewerbe) anzuwenden und ist ein Ge-

staltungskonzept für den Freiraum zu erar-

beiten. Eine hochwertige Architekturspra-

che wird angestrebt. 

In den übrigen Ortsteilen ist bei größeren 

Wohnbauvorhaben besonders auf den pri-

vaten und halböffentlichen Freiraum zu 

achten. Gut durchdachte Bebauungskon-

zepte ermöglichen sowohl geschützte pri-

vate Freiräume als auch Plätze mit Aufent-

haltsqualitäten im halböffentlichen oder 

öffentlichen Raum bei entsprechender 

Bebauungsdichte. Die maximale Gebäude-

höhe sowie die wesentlichen Merkmale der 

Bebauung sind auch hier über Bebauungs-

bestimmungen festzuschreiben. 

In den Randzonen (Bereich „Wohnen im 

Grünen“) mit offener Bebauungsweise ist 

die Wohnqualität durch eine behutsame 

an die bestehenden Strukturen angepasste 

Vorgangsweise hinsichtlich Gebäudehöhe 
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(in Kombination mit entsprechenden Hö-

hen/Lichtraumpro昀椀len zu den seitlichen 

Grundstücksgrenzen), Bebauungsdichte 

usw. abzusichern.

Ein besonderes Augenmerk ist künftig auf 

die qualitätsvolle Weiterentwicklung des 

(Kur-)tourismus und auf dessen Bauten zu 

legen. Nachverdichtungen im Bereich der 

Kuranstalten und Gesundheitseinrichtun-

gen sollen nicht auf Kosten der Freiräume 

gehen. Großzügige Abstände zu den Grund-

stücksgrenzen sind aufgrund der großvolu-

migen Bauteile einzuhalten.

Freiraum und Umwelt 
Aufgrund des klein昀氀ächigen Gemeindege-

bietes spielen land- und forstwirtschaftlich 

genutzte Flächen nur eine untergeordnete 

Rolle. Erwähnenswert – vor allem auch im 

Hinblick auf die Sicherung eines wirksamen 

Umweltschutzes – sind hier die Waldantei-

le im Westen und zum Teil das landwirt-

schaftlich genutzte Gebiet im Nordosten 

von Bad Sauerbrunn. Diese sollen entspre-

chend ihrer Funktion im Hinblick auf Um-

weltschutz sowie Freizeit- und Erholungs-

nutzung erhalten werden. 

Die Forstgebiete im Bereich der Kur- und 

Gesundheitseinrichtungen dienen neben 

dem Schutz der Heilquelle von Bad Sauer-

brunn vor allem auch der Naherholung für 

die Bevölkerung und der Gäste. Eine beson-

dere Rolle nimmt in dieser Hinsicht auch 

der Kurpark ein. Die bestehenden Anlagen 

sind in ihrer Größenordnung, Vielfältigkeit 

und Funktion langfristig zu sichern. Zeitge-

mäße Ansätze der Landschaftsarchitektur 

kombiniert mit Einbindung der Bevölke-

rung sollen zu mehr Identi昀椀kation und An-

eignung der Park- und Freiräume durch die 

Bevölkerung beitragen. 

Unter Grünelemente und -achsen werden 

in erster Linie klein昀氀ächige bzw. lineare 

Freiraumelemente verstanden, die orts-

bild- und kleinklimatisch prägend sind und 

ebenso eine gewisse ökologische Funktion 

als Netzwerkbaustein (auch auf interkom-

munaler Ebene) aufweisen. Beispiele dafür 

wären Baumzeilen, Heckenzüge, Wiesen-

昀氀ächen etc. in innerörtlicher Lage oder in 

Nahelage zum bebauten Gebiet bzw. als Ab-

grenzung des Siedlungskörpers zur offenen 

Landschaft. Einen besonderen Stellenwert 

nimmt in dieser Hinsicht die im Leitbild 

als „Dynamisches Band“ bezeichnete Ach-

se ein. Weitere dieser Freiräume (vielfach 

auch in privater Nutzung) sind über die Ge-

meinde verstreut. 

Neben der ökologischen Funktion weisen 

sie auch eine Gliederungs- und Vernet-

zungsfunktion für das Gemeindegebiet 

auf. Sie haben zudem eine wesentliche Be-

deutung für die Lebensqualität und sind in 

Wohnquartieren und Straßenräumen klein-

klimatisch wirksam (z. B. Beschattung im 

Sommer). 
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Ziel ist es, diese Grünachsen und -elemente 

im Siedlungsgefüge von Bad Sauerbrunn 

als eigenständige „grüne Infrastruktur“ in 

ihrer Bedeutung für den Kurort aufzuwer-

ten und in ihrer Funktion z. B. als Grünkor-

ridor und Trittsteinbiotop zu erhalten und 

auszubauen.

Begrünungen und Bep昀氀anzungen können 

ebenso wie die Reduzierung der Versie-

gelung mikroklimatische positive Effekte 

bewirken und zur Steigerung der Aufent-

haltsqualität beitragen. Ziel ist auch die 

Umsetzung der Barrierefreiheit im Bestand 

und Neubau bei Umgestaltungsmaßnah-

men in den Freiräumen und öffentlichen 

Räumen.

Das Thema Wasser spielt in Bad Sauer-

brunn als Kurort eine besondere Rolle. Ziel 

der Gemeinde ist es, Wasser sichtbar zu 

machen und die ökologische Funktion der 

Wasser昀氀ächen auch langfristig zu sichern. 

Dazu zählen einerseits Initiativen und 

Maßnahmen zur „Sichtbarmachung“ im Zu-

sammenhang mit dem (Kur-)tourismus in 

der Gemeinde, andererseits aber auch der 

Schutz der Gewässer vor Verunreinigun-

gen, die P昀氀ege der Wasserläufe und -昀氀ä-

chen und deren begleitende Bep昀氀anzung 

im Interesse des Natur- und Landschafts-

schutzes und im Interesse der Erholungs- 

und Aufenthaltsqualität.

Tourismus und Wirtschaft
Die touristischen Aktivitäten in der Ge-

meinde konzentrieren sich schwerpunkt-

mäßig auf den Kur-/Gesundheitstourismus. 

Zudem spielt der Kulturtourismus mit Hin-

blick auf Veranstaltungen (auf örtlicher 

und regionaler Ebene) eine gewisse Rolle.

Auf regionaler Ebene (über den Touris-

musverband Region Rosalia - Neufelder 

Seenplatte und dem Naturpark Rosalia Ko-

gelberg) stehen weiters naturnahe, sanfte 

touristische Aktivitäten wie Radfahren und 

Wandern im Vordergrund. 

Hinsichtlich Tourismus wird vor allem im 

Bereich der regionalen Zusammenarbeit 

und interkommunalen Kooperation ein 

Potenzial gesehen. Dementsprechende Ak-

tivitäten und Partnerschaften (aktuell: IKZ 

- Nachhaltige Gemeindekooperation  sowie 

die Beteiligung in Tourismusverbänden) 

werden von der Gemeinde Bad Sauerbrunn 

forciert und unterstützt. Ziel ist die Steige-

rung der Nächtigungen in den Betrieben 

(Hotels, Privatzimmer und Quartiere) der 

Region und der Aufwertung der touristi-

schen Infrastruktur.

Ausgebaut werden soll weiters das Naher-

holungsangebot in der Region mit Einbin-

dung der bestehenden Einrichtungen und 

Projekte sowie deren Weiterentwicklung. 
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Hinsichtlich Ansiedlung neuer Wirtschafts-

betriebe und ebenso im Bereich der Land-

wirtschaft besteht in Bad Sauerbrunn 

aufgrund der fehlenden Flächen nur ein 

geringes Potenzial. Dazu sollen interkom-

munale Kooperationsmöglichkeiten in Be-

tracht gezogen werden.  

Aufgrund möglicher Nutzungskon昀氀ikte mit 

dem Naherholungs- und Tourismusange-

bot sind emittierende Betriebe sowie grö-

ßere landwirtschaftliche Betriebe mit Tier-

haltung auszuschließen. Die bestehenden 

landwirtschaftlichen Betrieben sowie Win-

zer aus der Region sollen verstärkt in das 

Tourismuskonzept mit eingebunden und 

die Direktvermarktung gestärkt werden. 

Neue Gastronomiebetriebe und Dienstleis-

tungseinrichtungen sind bei Möglichkeit 

in zentralen Lagen (Ortskern) bevorzugt 

anzusiedeln. Ziel ist es, das Zentrum von 

Bad Sauerbrunn zu stärken und weiter zu 

attraktiveren. 

Soziale Infrastruktur und Sport
Freizeit-, Sport- und Erholungsanlagen 

(Sportplatz, Kinderspielplatz, Freibad etc.)

konzentrieren sich so wie Einrichtungen 

der sozialen Infrastruktur (z. B. Kindergar-

ten, Schule, Altenbetreuung)  überwiegend 

im Bereich um das Ortszentrum entlang 

des „dynamischen Bandes“ (vgl. räumliches 

Leitbild). 

Als Kur- und Tourismusstandort spielt das 

Angebot der Gemeinde auch in regionaler 

Hinsicht eine wichtige Rolle. Mit der aktu-

ellen Erweiterung des Kindergartens sowie 

des Zubaus bei der privat geführten Alten-

betreuungseinrichtung und dem Ausbau 

der Kuranstalten sind zukünftig ausrei-

chend Kapazitäten in den genannten Ein-

richtungen gegeben. 

Hinsichtlich Freizeit- und Sporteinrichtun-

gen wurde aktuell im Bereich des Freibades 

ein neuer Spielplatz errichtet. Der Beste-

hende Sportplatz soll nach erfolgter Hoch-

wasserfreimachung ebenfalls Richtung Os-

ten erweitert werden. 

Der Bauhof soll nach erfolgtem Erwerb ent-

sprechender Flächen und nach erfolgter 

Umwidmung zum Bereich des derzeitigen 

Grünschnittsammelplatzes (auf dem Ge-

meindegebiet von Pöttsching) übersiedeln.

Mobilität
Mit dem Ziel der Verringerung des Ressour-

cenverbrauchs bei gleichzeitiger Steige-

rung der Lebensqualität und Gesundheit 

der Bevölkerung ist die Sicherung der Mo-

bilität eine wichtige Herausforderung. Auf 

lokaler Ebene sollen zu Fuß gehen und Rad-

fahren sowie elektrobetriebene Verkehrs-

mittel und auf der überregionalen Ebene 

öffentliche Verkehrsmittel (Bahn und Bus) 

an Anteilen gegenüber dem motorisierten 

Individualverkehr (z. B. PKW) gewinnen. 



 

BAD SAUERBRUNN    45   

Bad Sauerbrunn hat in diesem Zusammen-

hang durch den kompakten Siedlungskör-

per und dem zentral gelegenen Bahnhof  

einen entscheidenden Standortvorteil im 

Vergleich zu anderen Gemeinden ohne 

hochrangigen Anschluss zum öffentlichen 

Verkehrsnetz. Ziel ist es, die Durchgängig-

keit und Sicherheit für nicht-motorisierte 

VerkehrsteilnehmerInnen zu verbessern 

und sicherzustellen (z.B. entlang des „dyna-

mischen Bandes“).

Zur Entlastung der öffentlichen Räume 

in Bezug auf Parken sind bei Neubauten 

bereits auf Eigengrund ausreichend Stell-

plätze vorzusehen. In Wohngebäuden sind 

generell pro Wohneinheit zwei PKW-Stell-

plätze und zwei Fahrradabstellanlagen 

vorzusehen. Bei der Sanierung von Altbe-

ständen kann bei Platzmangel von der 

Stellplatzerfordernis abgewichen werden. 

Für Bauten bzw. Gebäudeteile mit ge-

mischter, gewerblicher oder öffentlicher 

Nutzung (P昀氀egeheime, Ärztepraxen, Nah-

versorgungseinrichtungen, Sportstätten, 

Hotels etc.) ist die Anzahl in Abhängigkeit 

von Lage, Nutzungsverhalten, Motorisie-

rungsgrad, Cross Selling in der Innenstadt 

etc. entsprechend den of昀椀ziellen einschlä-

gigen Richtlinien (z. B. RVS 03.07.11 „Or-

ganisation und Anzahl der Stellplätze für 

den Individualverkehr“) zu begründen. Die 

entsprechenden Daten und Berechnungen 

sind vom KonsenswerberInnen spätestens 

im Zuge einer Einreichung vorzulegen. 

Generell können die notwendigen Einstell-

plätze auch in der Nähe des Baugrundstü-

ckes auf einem anderen Grundstück ge-

legen sein, wenn dieses in einer geringen 

Gehdistanz (Fußweg) liegt und für diesen 

Zweck gesichert ist (z. B. Sicherung der 

Dienstbarkeit im Grundbuch). Zu beachten 

gilt weiters die Errichtung von Stellplätzen 

für mobilitätseingeschränkte Personen.

Abstellanlagen für Fahrräder sind vorzugs-

weise überdacht, witterungsgeschützt und 

diebstahlhemmend vorzusehen. Ein großes 

Potenzial wird auch im Ausbau der Elekt-

romobilität an wichtigen Knotenpunkten 

(Bahnhof etc.) gesehen. 

Die Ortsdurchfahrt (Mattersburger Straße) 

ist eine wichtige Verkehrsachse, die stark 

vom motorisierten Individualverkehr ge-

prägt ist. Für Aufenthaltsqualität und öko-

logische Funktion sorgen (wo vorhanden) 

angelagerte Grünstrukturen oder Plätze (z. 

B. bei der „Genussquelle“). 

Da diese Verbindungsachse in zentralen 

Bereichen (im Bereich der Tempo-30-Zone) 

zudem wesentlich das Image und Ortsbild 

der Gemeinde prägt, ist besonders auf die 

angrenzende Bebauung (z. B. Regelung des 

Ortsbildes durch Bebauungsrichtlinien) zu 

achten. Im Entwicklungskonzept werden 

daher neben dem Ortszentrum auch Teil-

abschnitte der Mattersburger Straße in die 

„Schutzzone Ortsbild“ aufgenommen. 
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Siedlungsgrenzen
Die Festlegung von klaren Grenzen für die 

Siedlungstätigkeit hat das Ziel, den Natur- 

und Landschaftsraum langfristig offen zu 

halten und Zersiedelung mit all seinen ne-

gativen Folgen zu vermeiden. Im Entwick-

lungskonzept werden daher Siedlungs-

grenzen für die Wohnbaulandentwicklung 

festgelegt. Zum Schutz der Landschaft und 

zum Schutz der Ressource Boden sind jegli-

che Neuausweisungen von Bauland außer-

halb der im Plan festgelegten Siedlungs-

grenzen grundsätzlich nicht möglich.

Aufgrund der Besonderheit, dass Siedlungs-

bereiche, die Bad Sauerbrunn zugehörig 

sind, auf dem Gemeindegebiet von Wiesen 

und Pöttsching liegen, beinhaltet die Fest-

legung der Siedlungsgrenze nach Rück-

sprache mit Vertretern der betreffenden 

Gemeinden auch einen Vorschlag für das 

Gemeindegebiet der Nachbarorte.

Die „absolute Siedlungsgrenze“ (gefüllte, 

schwarze Dreiecke im Entwicklungsplan) 

bedeutet für den Planungshorizont des 

Entwicklungskonzeptes (zehn bis fünfzehn 

Jahre) einen absoluten Erweiterungsstopp. 

Bei der „temporären Siedlungsgrenze“ (um-

randete Dreiecke im Entwicklungsplan) 

kann unter bestimmten Voraussetzungen 

eine Bautätigkeit außerhalb der Siedlungs-

grenze statt昀椀nden. Ausnahmen wäre dann 

gegeben, wenn

 : es sich um geringfügige Vorhaben han-

delt (z. B. Abrundung des Baulandes),

 : es sich um Bauten von hohem öffent-

lichen Interesse handelt (öffentliche 

Einrichtungen, Sportzentrum etc.) oder

 : vorhandene Baulandreserven ausge-

schöpft sind bzw. vorhandenes Bauland 

nicht mehr in ausreichendem Ausmaß 

dem Bodenmarkt zur Verfügung steht.

Grundsätzlich bekennt sich die Gemeinde 

Bad Sauerbrunn zur Innenentwicklung. 

Deshalb orientieren sich die Siedlungs-

grenzen entlang der bereits bestehenden 

Baulandwidmungen. Eine Ausnahme stellt 

lediglich ein Teilbereich der Wiesenerstra-

ße dar, wo aufgrund der bereits vorhan-

denen Erschließung ein Lückenschluss 

erfolgen soll. Dazu ist jedoch ein mind. 

20m breiter Korridor im Bereich der Hoch-

quellleitung freizuhalten, der den Zugang 

zu den westlich gelegenen Forst昀氀ächen 

gewährleisten soll. 

Freihaltezonen
Freihaltezonen sind jene Bereiche, die von 

jeglichen zweckfremden Gebäuden frei-

zuhalten sind. Diese Bereiche dienen zur 

Gliederung größerer zusammenhängender 

Siedlungsgebiete, als langfristige strate-

gische Reserve, als Flächen von besonde-

rem öffentlichen Interesse (z. B. Kurpark) 

oder sind zur Erhaltung von Frei昀氀ächen in 

Wohngebieten zu sichern. Freihaltezonen 

dienen zudem Zwecken der Naherholung 

und haben Verbindungsfunktionen oder 

ökologische Aufgaben zu erfüllen (z.B. Ver-

bindungskorridor, Trittsteinbiotop). 

4.2 Baulich-räumliche Festlegungen
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Weiters sind Wald- und Forst昀氀ächen im 

Südwesten des Gemeindegebietes mit Aus-

nahme jener Bereiche, die innerhalb der 

Siedlungsgrenzen liegen als Freihaltezo-

nen anzusehen. Diese Flächen, die emp昀椀nd-

liche Landschaftsteile wie Kuppen, Hänge, 

weit sichtbare Stellen usw. umfassen, sind 

aus Sicht des Natur- und Landschaftsschut-

zes von jeglichen zweckfremden Gebäuden 

freizuhalten und deren Wert als Erholungs-

räume der Bevölkerung sowie für den (Kur-)

tourismus  zu sichern.

Eignungszonen
Eignungszonen sind jene Bereiche, die im 

Gegensatz zu Freihaltezonen für eine Be-

bauung geeignet sind. Sie dienen einer 

künftigen geordneten Siedlungsentwick-

lung und sollen nach Bedarf und Verfüg-

barkeit aufgeschlossen und entwickelt 

werden. Je nach Lage im Gemeindegebiet 

können unterschiedliche Bauformen und 

Bebauungstypologien in Frage kommen. 

Schutzzone Ortsbild
Als Kurort und Tourismusgemeinde ist der 

Schutz des Ortsbildes in bestimmten Be-

reichen von Bad Sauerbrunn ein wichtiger 

Aspekt. Ziel ist es, charakterbildende und 

typische Merkmale (vor allem im Ortskern) 

zu erhalten und zugleich die Möglichkeiten 

zu schaffen, neue städtebauliche Akzente 

zu setzen. 

Der öffentliche Raum und der Ortskern ha-

ben großen Ein昀氀uss auf das Bild, die Atmo-

sphäre und die Identität der Stadt. Beson-

ders im Zentrum von Bad Sauerbrunn, aber 

auch an den Haupterschließungsstraßen 

und Ortseinfahrten soll dieser öffentliche 

Raum sorgfältig gestaltet und durch klare 

Bebauungsbestimmungen aufgewertet 

werden. 

Der Charakter des Ortsbildes soll durch 

eine entsprechende Kleinteiligkeit und 

durch eine entsprechende Strukturierung 

der Bebauung und Fassadengestaltung er-

halten bleiben.

Bei der Höhenentwicklung ist ein Gleich-

gewicht in der Raumstruktur anzustreben. 

Konkret bedeutet dies eine Neubautätig-

keit in Anlehnung an die bestehende Struk-

tur. Eine mögliche Akzentsetzung wäre bei 

besonderen öffentlichen Bauten (z. B. Rat-

haus) punktuell denkbar.

Untersuchungszonen
Untersuchungszonen sind Gebiete, die für 

eine zukünftige bauliche oder freiraum-

planerische Entwicklung in Frage kommen 

könnten (siehe Verortung im Entwicklungs-

plan). In diesen Bereichen sollen in nachfol-

genden und vertiefenden Planungsprozes-

sen die Möglichkeit sowie die Art und Weise 

einer zukünftigen Bebauung bzw. Nutzung 

geprüft werden. 

Bei bereits als Bauland gewidmeten Flä-

chen in Untersuchungszonen sowie bei 

größer zusammenhängenden Bereichen 
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von Baulandreserven,  sollen in weiterer 

Folge Sinnhaftigkeit und Varianten einer 

zukünftigen Bebauung untersucht werden. 

Sollte sich herausstellen, dass eine Bebau-

ung innerhalb der nächsten zehn Jahre (vgl. 

Landesentwicklungsprogramm Burgen-

land LEP 2011, Pkt. 4.1.2.1.2.) nicht absehbar 

ist oder aus fachlichen Gründen nicht an-

zustreben ist, soll die Widmungsmöglich-

keit „landwirtschaftlich genutzte Grün昀氀ä-

che (Gl)“ geprüft werden und diese Flächen 

langfristig zur Sicherung der Grünraumver-

sorgung und der ökologischen Nachhaltig-

keit dienen.  

Für eine Baulandentwicklung in Untersu-

chungszonen sowie im Fall der Überschrei-

tung der Siedlungsgrenze ist jedenfalls ein 

(Gesamt-)Konzept für die Bebauung vorzu-

sehen, in dem die Ziele und Interessen der 

Gemeinde sowie die Festlegungen des Ent-

wicklungskonzepts (vor allem hinsichtlich 

der Erhaltung der Qualitäten des Frei- und 

Landschaftsraumes sowie des schonenden 

Umgangs mit Ressourcen) berücksichtigt 

werden. Sinngemäß gelten bei Überschrei-

tungen der Siedlungsgrenze die im Ent-

wicklungskonzept festgelegten Qualitäts-

standards für Siedlungsentwicklung (siehe 

Punkt 3.3 Qualitätssicherung).

Dichte als Chance
Enge Gemeindegrenzen und das im Ver-

gleich zu den Nachbargemeinden kleine 

Gemeindegebiet wird oft als Nachteil bzw. 

als Einschränkung für Entwicklungen emp-

funden. Gleichzeitig stellt diese Tatsache 

auch eine Chance im Hinblick auf eine 

qualitätsvolle, komplate Siedlungsentwick-

lung, fußläu昀椀ge Errreichbarkeit und für die 

Erhaltung des Ortskernes dar.

Ein verträgliches Maß an baulicher Dich-

te ermöglicht erst ein lebendiges Ortsbild 

durch Nutzung der Angebote – sei es im 

Bereich der Gastronomie, bei Veranstaltun-

gen oder zur Auslastung der  kommunalen 

Infrastruktur. 

Dementsprechend sind in den Bereichen 

"Zentrum" und im Bereich, der im Leitbild 

als "Wachstumspol" bezeichnet ist, grund-

sätzlich höhere bauliche Dichten zulässig, 

als im übrigen Gemeindegebiet (dies ist in 

weiterer Folge im Rahmen von Festlegung 

von Bebauungsbestimmungen zu forcie-

ren). 

In den Gebieten mit überwiegender Einfa-

milienhausbebauung (Randbereiche) oder 

im Leitbild gemäß Bezeichnung "Wohnen 

im Grünen" sind verdichtete Bauformen nur 

in begründeten Ausnahmefällen (z.B. grö-

ßer zusammenhängendes Entwicklungsge-

biet mit entsprechenden Abständen der Be-

bauung zu Nachbargrundstücken) zulässig. 

Diese Gebiete sind weitgehend durch frei-

stehende Baukörper mit Abstand zur Stra-

ßen昀氀ucht wie auch zu den übrigen Grund-

stücksgrenzen charakterisiert. Es handelt 
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sich dabei um durchwegs locker bebautes 

Siedlungsgebiet mit durchschnittlichen 

Grundstücksgrößen zwischen 700 und 1100 

m². Der Anteil an privaten Grün昀氀ächen ist 

sehr hoch, öffentliche Freiräume sind kaum 

vorhanden. Die ein- bis zweigeschoßigen 

Bauten werden überwiegend zu Wohnzwe-

cken genutzt. 

In diesen Gebieten ist dennoch bei ausrei-

chend großen Grundstücken eine modera-

te Erhöhung der Dichte (siehe z. B. oben-

stehende Abbildung) sowie eine vermehrte 

Mischung der Nutzungen von Wohnen und 

Arbeiten anzustreben bzw. zuzulassen. 

Eine Möglichkeit wäre z. B. das Bauen in 

"zweiter Ebene" bei entsprechenden Grund-

stückstiefen, die Erweiterung des Einfami-

lienhauses mit einer zweiten Wohneinheit 

oder die Erweiterung des Wohnhauses für 

ein Büro (jedoch ohne angeschlossene Be-

triebsanlage) oder Räumlichkeiten für per-

sonenbezogene Dienstleistungen, solange 

der überwiegende Verwendungszweck der 

Bauwerke in der Wohnnutzung liegt. 

Eine solche qualitätsvolle städtebauliche 

Innenentwicklung bzw. Nachverdichtung 

eines Gebiets kann gewährleisten, dass das 

Image einer Siedlung und der Wert der Im-

mobilien nicht in Mitleidenschaft gezogen 

wird. Im Gegenteil können durch erwei-

terte Möglichkeiten der baulichen Grund-

stücksausnutzung der Bodenwert sowie 

die Attraktivität des Wohngebietes insge-

samt steigen.

Abbildung: Flächenpotenziale für Baulandgewinnung in Einfamilienhausgebieten mit lockerer Einfamilien-
hausbebauung – vor einer Nachverdichtung (Bild links) und danach (Bild rechts),  Quelle: Rosenberger, 1996.
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Neue Bauten/Siedlungsgebiete
Als Bauland sind nur solche Flächen vorzu-

sehen, die sich auf Grund der natürlichen 

Voraussetzungen für die Bebauung eignen 

und imstande sind, den voraussichtlichen 

Baulandbedarf der Gemeinde zu decken. 

Dementsprechend ist die Entwicklung/

Aufschließung von neuen Bauplätzen künf-

tig nur zulässig, wenn eine mittelfristige 

widmungskonforme Nutzung (5-10 Jahre) 

vorgesehen ist und die Verfügbarkeit der 

Grundstücke sichergestellt ist. 

Zur Erreichung von hohen Qualitätsstan-

dards in neuen Siedlungsgebieten und bei 

Nachverdichtungen im Bestand soll be-

rücksichtigt werden: 

 : Entsprechend den Vorgaben im Landes-

entwicklungsprogramm Burgenland 

(LEP 2011) ist zur wirtschaftlichen Bau-

landnutzung „eine Mindestwohndichte 

von 40 Einwohnerinnen und Einwoh-

nern pro Hektar vorzusehen“. Neben 

Einfamilienhausstrukturen sind daher 

auch verdichtete Bauformen anzustre-

ben (Reihenhausanlagen, verdichteter 

Flachbau, ggf. Geschoßwohnbau).

 : Bei größeren, ortsbildprägenden Um-

strukturierungen im Zentrumsbereich 

bzw. in der „Schutzzone Ortsbild“ ist 

den Bebauungsbestimmungen vorgela-

gert ein kooperativer Planungsprozess 

bzw. Wettbewerb zu empfehlen. Die 

Vorgaben zum Wettbewerb sind unter 

Hinzunahme von ExpertInnen (z.B. ex-

ternen Fachleuten) im Gemeinderat zu 

beschließen. 

 : Eine gute Erreichbarkeit von Grün-, 

Erholungs- und Spiel昀氀ächen sowie eine 

adäquate Gestaltung der Straßenräume 

sind sicherzustellen. In neuen Quartie-

ren sind Maßnahmen zur Durchgrünung  

(z. B. Baumplanzungen, Begleitgrün bei 

Wegen etc.) und Spiel昀氀ächen in unmit-

telbarer Wohnumgebung vorzusehen. 

 : Vor Aufschließung neuer Siedlungsge-

biete ist die Klärung sämtlicher Erfor-

dernisse betreffend der Ver- und Ent-

sorgung Voraussetzung. Zum Beispiel: 

Klärung der Anschlussmöglichkeiten 

und der Kapazitäten im Kanalnetz; Ent-

wässerung von Dach昀氀ächen und priva-

ten versiegelten Flächen; Erfordernis 

von Rückhaltemaßnahmen. Die Entwäs-

serung von privaten Dach昀氀ächen und 

versiegelten Flächen sollte auf Eigen-

grund erfolgen. 

Ortsmitte und Zentrum
Für einen lebendigen Ortskern braucht es 

vor allem entsprechende Angebote und 

Nutzungen. Dies kann einerseits durch Ge-

schäfte und Gastronomie sowie attraktive 

Aufenthaltsorte im öffentlichen Raum be-

wirkt werden. Andererseits sind derartige 

Angebote wiederum von einer hohen Dich-

te an Nutzerinnen und Nutzern abhängig, 

die innerörtlich wohnen und nicht erst auf 

das Auto angewiesen sind, um ins Zent-

4.3 Weitere Qualitätssicherung
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rum zu gelangen. Dies bedeutet: für einen 

attraktiven, lebendigen Ortskern wird es 

notwendig sein, die Einwohnerdichte in 

fußläu昀椀ger Entfernung um das Zentrum 

maßvoll zu erhöhen. Dazu sind im Beson-

deren die Bereiche „Zentrumsbereich“ inkl. 

„Übergangsbereich“ sowie der „Wachs-

tumspol“ gemäß Leitbild geeignet. Ebenso 

spielt die Erweiterung der Kur- und Gesund-

heitseinrichtungen aufgrund der steigen-

den Gästezahlen hier eine wichtige Rolle. 

Ortsbild und Bebauungsplanung
In der „Schutzzone Ortsbild“ sowie gene-

rell im gesamten Gemeindegebiet ist ein 

besonderes Augenmerk auf die Gestaltung 

des Öffentlichen Raumes und der Freiräu-

me zu legen. Straßen昀氀uchtlinien, Gebäu-

dehöhen, Gebäudekanten, Dachformen, 

Fassadengestaltungen und das Beachten 

wichtiger Sichtachsen sind u. a. Merkmale, 

die zur Attraktivität des Öffentlichen Rau-

mes und zur Aufenthaltsqualität beitragen 

können. Diese Merkmale gilt es in Form von 

Bebauungsbestimmungen festzuschreiben 

und besonders im Ortskern, der auch tou-

ristisch von Bedeutung ist, mit Bedacht zu 

entwickeln. 

Bei größeren Entwicklungen/Wohnbau-

vorhaben sollte zudem  ein Gestaltungs-

entwurf für den Freiraum und (halb)öffent-

Abbildung: Raumwirksame und qualitätsbestimmende Merkmale in Straßenräumen, Quelle: Moser, Frei, Voigt, 1988
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lichen Raum erarbeitet werden, dessen 

Umsetzung im Bauverfahren und über pri-

vatrechtliche Verträge abzusichern ist. 

Im Ortskern ist (jedenfalls in Teilberei-

chen  um den Hauptplatz) das „besetzen“ 

der Straßen昀氀uchtlinie durch Baukörper 

ein charakteristisches und raumbildendes 

Merkmal. Zur Wahrung der Platzsituation 

und des Straßenraumes sollte dieses Merk-

mal bei Neuentwicklungen beibehalten 

werden. Der notwendige Schutz von Erdge-

schosswohnungen darf dabei nicht zu ab-

weisender straßenbegleitender Architektur 

führen (wie z. B. durch dominierende Gara-

gen und Zufahrten bzw. PKW-Stellplätze).

Ein weiterer zentraler Aspekt ist die typi-

sche Kleinteiligkeit aufgrund der histo-

rischen Grundstücksstrukturen mit der 

damit einhergehenden dichten Abfolge 

an Nutzungen und den Variationen im Fas-

sadenbild. Diese gilt es bei Neuentwick-

lungen zu erhalten. Monotone Fassaden-

fronten über mehrere Grundstücksbreiten  

(z. B. bei Neubauten durch Wohnbauträ-

ger und Grundstückszusammenlegungen) 

sind grundsätzlich zu vermeiden und vor 

allem im Zentrumsbereich im Bereich des 

Kurparks zugunsten des Ortsbildes auszu-

schließen. 

Auch auf die Gebäudehöhen gilt es zu ach-

ten – Überbauungen der vorherrschenden 

Struktur bzw. großvolumige Bauten sollten 

nur in gut begründeten Ausnahmefällen 

bei Sonderbauten bzw. öffentlichen Gebäu-

den und mit hoher Gestaltqualität bezogen 

auf das Ortsbild zugelassen werden. 

Leerstehende Gebäude
Alte Bausubstanz stellt Hauseigentümer- 

Innen vor zahlreiche Herausforderungen. 

Derzeit stehen in der Gemeinde vereinzelt 

Gebäude ungenutzt, ein Teil davon als ehe-

malige Geschäftslokale im Zentrumsbe-

reich. Mittel- bis langfristig ist aufgrund der 

Alterung der Bausubstanz und dem demo-

gra昀椀schen Wandel mit einer Zunahme die-

ser Problematik zu rechnen. 

Ziel der Gemeinde ist es, aktiv auf Eigentü-

merinnen und Eigentümer zuzugehen und 

sie bei allfälligen Fragen zu unterstützen. 

Folgende Themen können diesbezüglich 

relevant sein:

 : Klärung rechtlicher Rahmenbedingun-

gen

 : Erfassung der leerstehenden Häuser

 : Ortsbildschutz

 : Förderungen 

 : Sanierung und bauphysikalische Aspek-

te

 : Wert und baulicher Zustand des Hauses

 : Möglichkeiten für Zwischennutzungen 

und Grundlagen zur Vermietung

 : Gute Beispiele für Nachnutzungen und 

Sanierungen aufzeigen

 : Ansprechpersonen und notwendige 

Schritte zur Sanierung festlegen
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Siedlungsränder/Ortseinfahrten
Sowohl Siedlungsränder als auch Ortsein-

fahrten sind charakteristisch und prägend 

für das Erscheinungsbild eines Ortes. Sie 

geben einen „ersten Eindruck“, der wie bei 

Menschen bekanntlich ausschlaggebend 

für Sympathie oder eben Abneigung sein 

kann. Ziel ist es, auch in diesen Bereichen 

(ggf. gemeindeübergreifend) ein besonde-

res Augenmerk auf das Ortsbild zu legen. 

Bei Neuaufschließungen soll auf einen sanf-

ten Übergang zwischen Siedlungsraum und 

Naturraum geachtet werden. Dies bedeutet 

z. B.  Baump昀氀anzungen bei großvolumigen 

Bauten hin zur offenen Landschaft, die An-

ordnung von Hausgärten statt der Baukör-

per hin zum  Siedlungsrand etc.

Anpassung von Festlegungen
Im Erläuterungsbericht und Entwicklungs-

plan wurden zahlreiche Festlegungen und 

Zielaussagen formuliert. Im Fall von Ände-

rungen der Planungsgrundlagen muss es 

daher möglich sein, unter gewissen Voraus-

setzungen von den getroffenen Festlegun-

gen abzuweichen oder diese anzupassen, 

ohne das gesamte Entwicklungskonzept 

über Bord zu werden. Ein solcher Anpas-

sungsbedarf könnte entstehen, wenn bei-

spielsweise neue Erkenntnisse vorliegen 

oder ein herausragendes Projekt verwirk-

licht werden soll. Ein entsprechender Pro-

zess verbunden mit einer Beschlussfassung 

im Gemeinderat sind dazu erforderlich:

Bei Änderung der Festlegungen oder 

Bestimmungen im Örtlichen Entwick-

lungskonzept sollte ein Qualitätssiche-

rungsprozess durchlaufen werden, der 

gewährleisten kann, dass das öffentliche 

Interesse und der Schutz der Liegenschafts-

nachbarn nicht gefährdet werden. Dieser 

Prozess könnte z. B. als Teil des Genehmi-

gungsverfahrens (beispielsweise wie bei 

der Erstellung von Bebauungsbestimmun-

gen oder beim Widmungsverfahren) ver-

standen werden, sofern in weiterer Folge 

ordnungsplanerische Instrumente betrof-

fen sind. 

In Ergänzung zum gesetzlich vorgeschrie-

benen Verfahren (beispielsweise bei Ände-

rung der Flächenwidmung) wäre es zielfüh-

rend in diesem Qualitätssicherungsprozess 

für Anpassungen von Festlegungen im Ört-

lichen Entwicklungskonzept eine vorgezo-

gene Beteiligung der Betroffenen und von 

FachplanerInnen vorzusehen. In der Praxis 

hat sich herausgestellt, dass das öffentliche 

Interesse sowie die Interessen von Anraine-

rInnen zum Zeitpunkt der formalen öffent-

lichen Au昀氀age (z. B. bei der Änderung eines 

Flächenwidmungsplans) nur mehr unzurei-

chend berücksichtigt werden können. Eine 

entsprechende frühzeitige Einbindung von 

Betroffenen durch Planungsentscheidun-

gen kann zu mehr Akzeptanz, mehr Enga-

gement und dadurch zur qualitätsvollen 

Weiterentwicklung des Siedlungsraumes 

beitragen.
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5. Anhang
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5.2 Übersicht über Planbeilagen

Plandarstellung „Entwicklungsplan“

Maßstab: 1:5.000, Stand Februar 2019

Plandarstellung „Baulandreserven“

Maßstab: 1:.5.000, Stand September 2018

Plandarstellung „Freiräume und Schutzgebiete“

Maßstab: 1:.5.000, Stand November 2018
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